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Sehr geehrte Leser
und Leserinnen,
der vor Ihnen liegende Wegweiser für
Senioren in Kandel bietet Ihnen eine Über-
sicht über die Angebote und Hilfestellungen
für ein gutes und selbstbestimmtes Leben im
Alter in Ihrer Region. Nutzen Sie dieses 
vielfältige Angebot zur Information, zum
Mitmachen oder auch um selbst aktiv zu 
werden.

Wenden Sie sich bei all Ihren Fragen an die
entsprechenden Fachkräfte. 

Unsere Bevölkerungsstruktur ist im Wandel.
Die Lebenserwartung steigt, die Generation
der Älteren wird sich in den nächsten Jahren
stark vergrößern. Da ist ein realistisches, ein
modernes Bild des Alterns gefragt, das seiner
Vielfalt, seiner Lust auf Gestaltung,
Beteiligung und Engagement gerecht wird. 

Nie zuvor waren ältere Menschen so vital wie
heute. Und auch Menschen, die mit 
körperlichen Einschränkungen leben müssen,
wollen zu Recht "mittendrin" und nicht 
ausgeschlossen sein.

Die Landesregierung setzt sich dafür ein,
dass die Menschen in Rheinland-Pfalz auch
im Alter gut leben können. Unsere Ziele
haben wir im Aktionsplan "Gut leben im
Alter" gebündelt. Der Aktionsplan ist die
Grundlage für eine zukunftsorientierte
Seniorenpolitik und ein solidarisches

Miteinander der
Generationen.

Wir wollen
Rahmenbedingungen
schaffen, damit die
Menschen möglichst
lange fit und mobil sind
und selbstbestimmt und
sicher leben können. 

Wir möchten die
Solidarität der
Generationen stärken und die Beteiligung
Älterer verbessern. Und wir unterstützen das
vielfältige Engagement älterer Menschen für
das Gemeinwesen.

Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gesundheit,
viel Energie und Freude dabei, etwas Neues
auszuprobieren aus der Vielfalt der hier vor-
liegenden Angebote.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre

Malu Dreyer
Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz
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Grußwort 
Bürgermeister Volker Poß

Liebe Leserinnen und Leser,

die Menschen in Deutschland werden immer älter. Diese Tatsache
überrascht heute niemanden mehr und so ist der demographische
Wandel auch in unserer Verbandsgemeinde deutlich spürbar. Bereits
30 % unserer Bürgerinnen und Bürger haben ein Alter von über 60
Jahren erreicht. Bedeutsam sind jedoch die Konsequenzen, die sich
hieraus für unsere Gesellschaft ergeben. 

Diese Altersentwicklung bei gleichzeitigem Bevölkerungsrückgang zeigt
deutlich, dass sich die Anforderungen an ein altersgerechtes Leben erhöhen werden und die
Gesellschaft sich den geänderten Strukturen anpassen muss. Hinzu kommt, dass sich viele
Seniorinnen und Senioren wünschen, ihr Leben selbständig und aktiv zu gestalten und zu genie-
ßen. Gerade dies muss uns allen ein ganz zentrales Anliegen sein. Orientiertsein und
Informiertsein ist hierbei für mich der Ansatz, um unseren älteren Mitbürgerinnen und
Mitbürgern ein Stück weit entgegenzukommen.  

So freut es mich, Ihnen mit dieser Neuauflage unseres Seniorenwegweisers wieder ein breites
Spektrum an nützlichen Informationen zu Themen anzubieten, die, so hoffe ich, Ihre Wünsche
und Anliegen aufgreifen. Gerade im Bereich Fitness, Bildung und Freizeitgestaltung möchte ich
Sie auf unsere interessanten Angebote der Volkshochschule und die vielfältigen Wander- und
Ausflugstipps unseres Tourismusbüros aufmerksam machen. Darüber hinaus finden Sie im
Seniorenwegweiser wichtige Anlauf- und Beratungsstellen, die Hilfe und Unterstützung in den
unterschiedlichsten Lebenslagen bieten. Um in Ihrer Heimatgemeinde weiterhin aktiv teilzuneh-
men, begrüße ich außerdem die speziellen kirchlichen Angebote sowie die Veranstaltungen in
unseren einzelnen Gemeinden. 

Gesünder, leistungsfähiger und unternehmenslustiger, das zeichnet viele Seniorinnen und
Senioren von heute aus. Dass dies so bleibt, wäre mein persönlicher Wunsch für Ihre Zukunft,
wozu Ihnen diese Broschüre ein nützlicher Wegweiser sein soll.

Ihr

Volker Poß
Bürgermeister
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Polizeinotruf
110
Polizei-Inspektion Wörth
(0 72 71) 9 22 10
Feuerwehr- u.
Rettungsdienst-Notruf 
112
Feuerwehrgerätehaus
Kandel
(0 72 75) 61 77 23
Ärztlicher
Bereitschaftsdienst
(0 72 75) 11 61 17
Rettungsdienst u.
Krankentransport 
(0 72 75) 1 92 22
Krankenhaus Kandel
(0 72 75) 71-0
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Bibliotheken
in der Verbandsgemeinde Kandel

Stadtbücherei Kandel
Im historischen Rathaus der Stadt unterge-
bracht, ist seit Beendigung des Pilotprojekts
des Landes Rheinland-Pfalz im Jahr 2001 der
Bestand der Stadtbücherei auf ca. 25.000
Medien angewachsen.
Das Medienangebot umfasst mittlerweile
neben Büchern auch Zeitschriften, Hörbücher
auf CD, Kassetten, CD-ROMs, Medien zum
Download, Spiele und DVDs. Ergänzend
angeboten wird französisch- und englisch-

sprachige Literatur (Bilder-, Kinder- und
Jugendbücher, Romane für Erwachsene,
Hörbücher auf CD).
Darüberhinaus verfügt die Stadtbücherei über
zwei öffentliche Internet-Zugänge, die wir
allen Benutzerinnen und Benutzern ab 10
Jahren mit gültigem Leseausweis kostenlos
zur Verfügung stellen.
Öffnungszeiten:
Montags 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Dienstags 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Mittwochs 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitags 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Samstags 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Kontakt: Stadtbücherei
Hauptstraße 61, 76870 Kandel
Tel.: 07275 / 919816 oder 919817
Fax: 07275 / 919810
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1. Aktiv im Alter
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Erlenbach:
Gemeindebücherei im Jugendheim
Hauptstraße 32
76872 Erlenbach

Freckenfeld:
Gemeindebücherei
Raiffeisenstraße 5
76872 Freckenfeld

Stadt Kandel:
Katholische öffentliche Bücherei im Pfarrheim
Landauer Straße 21
76870 Kandel

Öffnungszeiten:
Donnerstag: 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Sonntag: 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Minfeld:
Katholische Pfarrbücherei
Herrengasse 8
76872 Minfeld

Öffnungszeiten:
sonntags nach dem Gottesdienst

Steinweiler:
Katholische öffentliche Bücherei
Kirchstraße 6a
76872 Steinweiler

Öffnungszeiten:
Dienstag: 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Samstag: 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr
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Volkshochschule
Geschäftsstelle

VHS Kandel e.V.
im Rathaus
Hauptstraße 61
76870 Kandel 
vhs.kandel@web.de
Tel.: 07275-95273 
Fax: 07275-95275 
http://www.vhs-kandel.de 

Angebote der Seniorenarbeit
Seniorenbeauftragte
Frau Waltraud Köhler
Gartenstraße 8, 76870 Kandel
Tel. 07275 - 960314, Fax: 07275 - 960101
Sprechzeiten: dienstags und mittwochs 
von 10.30 - 12.00 u. 13.00 - 14.00 Uhr,
Zimmer 214 im 1.OG

Kirchen und Religionsgemeinschaften
Evangelisch methodistisch
Pastor Hendrik Stühn
Waldstraße 36a
76870 Kandel
Tel.: 07275 / 5260

Kath. Pfarramt
Goethestraße 11
76870 Kandel
Tel.: 07275 / 1239

Prot. Pfarramt 1
Pfarrer Bembek Arne + Mirjam
Schulgasse 29, 76870 Kandel
Tel.: 07275 / 913190

Prot. Pfarramt 2
Pfarrer Jürgen Krebs
Schulgasse 29, 76870 Kandel
Tel.: 07275 / 950042
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Ev. Pfarramt Erlenbach
Hauptstraße 32 Erlenbach
Tel.: 07275 / 3448

Ev. Pfarramt Freckenfeld
Vollmersweilerer Straße 2
76872 Freckenfeld
Tel.: 06340 / 8147

Kath. Pfarramt Minfeld
Herrengasse 8
76872 Minfeld
Tel.: 07275 / 3482

Prot. Pfarramt
Minfeld / Winden
Kirchgasse 4
76872 Minfeld
Tel.: 07275 / 913080

Kath. Pfarramt Steinweiler
Kirchgasse 6
76872 Steinweiler
Tel.: 06349 / 6362

Kath. Pfarrzentrum              
14 Nothelfer Steinweiler
Kirchgasse 4a
76872 Steinweiler
Tel.: 06349 / 7803

Evangelische Christusgemeinde
Höfener Ring 11
76870 Kandel
Tel.: 07275 / 2152

Zeugen Jehovas
Königreichsaal, Minfelder Straße 4
76872 Winden
Tel.: 06349 / 3669



Minfeld
Seniorenkreis in der Mundohalle,
Herrengasse
Jeden 2. oder 3. Mittwoch im Monat, 
ab 14.00 Uhr
Kontaktadresse: 
Herr Martin Volz, Tel.: 07275/8223

Steinweiler
Seniorengemeinschaft im Bürgerhaus
Jeden 3. Mittwoch im Monat, 14.00 Uhr
Kontaktadresse: 
Frau Wilfriede Hänel,     Tel.: 06340/963339

Vollmersweiler
Seniorentreff im Bürgerhaus
In den Monaten Oktober bis März einmal
monatlich. 
Die genauen Termine werden jeweils 
kurzfristig im Amtsblatt bekanntgegeben.
Kontaktadresse:
Stefan Gärtner
Ortsbürgermeister Tel.: 06340/8949

10

Seniorentreff

Erlenbach
Senioren-Treff im Bürgerhaus
Jeden 2. Donnerstag im Monat ab 14.00 Uhr
Kontaktadresse: 
Frau Gerlind Költzsch, Tel.: 07275/1764
Frau Ursel Armbruster, Tel.: 07275/5979

Freckenfeld
Senioren-Treff in der Dampfnudeltorpassage,
Hauptstraße
Jeden 2. Donnerstag im Monat, ab 15.00 Uhr
Kontaktadresse: 
Frau Gerlinde Jetter-Wüst, Tel.: 06340/8242

Kandel
Evang.-methodistische Kirchengemeinde
Friedenskirche,  Waldstraße 36
Seniorentreff
Jeden 1. Montag im Monat, 15.00 -17.00 Uhr
Jeden 3. Montag im Monat, 12.30 -16.00 Uhr
mit Mittagessen und anschließendem
Spielenachmittag (Hol- und Bringdienst)
Kontaktadresse: 
Frau Sigrid Günther, Tel.: 07275/1417

Kath. Kirchengemeinde
Seniorenkreis St. Pius, kath. Pfarrheim,
Landauer-Str. 21
Jeden Dienstag im Monat, 14.00 - 17.00 Uhr
(nicht in den Sommerferien)
(Hol- und Bringdienst)
Kontaktadresse: 
Herr Werner Mühl, Tel.: 07275/2164
Überkonfessionell
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Winden
Seniorenkreis im Bürgerhaus 
Raiffeisenstraße 15
Jeden 2. Mittwoch im Monat, 14.00 Uhr
Kontaktadresse: 
Frau Irene Knauber, Tel.: 06349/1623

Boule-Nachmittag für Männer
Jeden Dienstag ab 14.00 Uhr
Boule-Nachmittag für Männer u. Frauen
Jeden Donnerstag ab 14.00 Uhr
Sportgelände Winden
Kontaktadresse:
Herr Walter Schattner Tel.: 06340/8130
Spielnachmittag
Jeden 1. u. 3. Mittwoch im Monat
14.30 - 16.30 Uhr
Raiffeisenstraße 17
Kontaktadresse:
Frau Renate Müller Tel.: 06340/5716

Senioren-Stammtisch
Jeden letzten Mittwoch im Monat
ab 19.00 Uhr, ,,Lindenstübl” Hauptstraße 59
Kontaktadresse:
Herr Erich Müller Tel.: 06340/5716
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Seniorentanz in Kandel
"Freude durch Tanz und Bewegung"
Jeden Donnerstag von 14.30 - 16.00 Uhr
evang. Gemeindezentrum, Schulgasse 2
Tanzleiterin: 
Frau Ursula Brunner, Tel.: 07272/5165
Kontaktadresse: 
Frau Liesel Dewein, Tel.: 07275/2531

Verbandsgemeinde Kandel
Angebote im Rahmen der Seniorenarbeit

Einmal jährlich eine große ,,Seniorenparty”
Bienwaldhalle, Schubertstraße Kandel

Zweimal jährlich eine sechstägige
Seniorenfahrt, Frühjahr und Winter

Sechsmal jährlich eine Senioren-Tagesfahrt

Jeden 3. Mittwoch im Monat ,,Erzählcafé” im
Willi-Hussong-Haus, Guttenbergstr. 2, Kandel

Kontaktadresse: 
Frau Waltraud Köhler, Seniorenbeauftragte
Tel.: 07275/960314 oder 07275/5232

52 Frischan Reisen
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Regelmäßig stattfindende Feste Stand: April 2014

Stadt Kandel Ostereiermarkt 1 Woche nach Fastnacht

Bienwaldmarathon 2. So. im März

Stadt Kandel Töpfermarkt letztes WE im April

Stadt Kandel Maimarkt 4. So. im Mai

Stadt Kandel Kräutermarkt letztes WE im Juni

Erlenbach Kirchweih letzter So im Juni

Steinweiler Kirchweih 2. So. nach “Laurentius” 

Stadt Kandel Stadtfest in KW 35

Stadt Kandel Horstfest 

Minderslachen Kirchweih 1. So. im Sept.

Minfeld Kirchweih 2. So. im Sept.

Vollmersweiler Kirchweih 3. So. im Sept.

Winden Kirchweih 3. So. im Sept.

Stadt Kandel Fest des Federweißen vorletztes WE

Freckenfeld Kirchweih 2. So. im Oktober 

Stadt Kandel Oktobermarkt letztes komplettes WE 
(Sa. So. Mo. Di) im Okt.

Stadt Kandel Christkindelmarkt alle 4 Advents - WE
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Karte ab 60
Rein ins Vergnügen!
Mit der Karte ab 60 kreuz und quer
durchs VRN-Gebiet

Die Karte ab 60 ist eine nicht übertragbare,
sehr preisgünstige Jahreskarte für alle, die 60
Jahre oder älter sind. Sie kostet 37,60 € pro
Monat im Abonnement bzw. 451,20 € im
Jahr bei Einmalzahlung im Voraus 
(Tarif 1/2014).

Die Karte ab 60 gilt im gesamten Gebiet des
Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN), das
die gesamte Pfalz, Teile Rheinhessens, die
Städte Ludwigshafen, Mannheim und Heidel-
berg, den hessischen Kreis Bergstraße sowie
den Rhein-Neckar-Kreis, den Neckar-Oden-
wald-Kreis und denMain-Tauber-Kreis umfasst.

Ob zum Schlemmerwochenende ins Elsass,
zum Wandern in den Odenwald, zum Ein-
kaufsbummel in
die Stadt oder ent-
spannt zur Arbeits-
stätte: Die Karte
ab 60 macht`s
möglich. Sie bietet
ein Jahr lang fast
grenzenlose Mobi-
lität mit den Buss-
en und Bahnen
der im VRN zu-
sammengeschlos-
senen Verkehr-
sunternehmen, mit
den Ruftaxilinien
im VRN-Gebiet so-
wie auf den Linien
der S-Bahn Rhein-

Neckar von Homburg/Saar über Ludwigs-
hafen, Mannheim und Heidelberg nach
Osterburken, von Germersheim über Speyer,
Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg in
Richtung Bruchsal (letzte Station im VRN ist
Bad Schönborn) und von Heidelberg über
Sinsheim in Richtung Eppingen.

Für alle, die ihren 60. Geburtstag feiern, hält
der VRN ein besonderes Angebot bereit: das
Karte-ab-60-Glückwunsch-Abo. Alle, die ihre
Karte ab 60 innerhalb von 12 Monaten ab
dem 60. Geburtstag bestellen, können die
Karte ab 60 während des ersten Abo-Monats
kostenlos testen und bei Nichtgefallen wieder
kündigen.

VRN-Service: Fahrplanauskünfte rund um die
Uhr, Tarifauskünfte an Werktagen montags
bis freitags 8 bis 17 Uhr telefonisch unter
01805 - 876 46 36 (14 Cent/Minute aus
dem Festnetz, max. 42 Cent/Minute aus
Mobilfunknetzen).

Internet: www.vrn.de                         - Anzeige -
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Einfach wandern - Einladend
sind die Ruhebänke am Weg
und erfrischend die Rastplätze
am Waldrand
Schmale Pfade schlängeln sich vorbei an
Bächen und Gräben und durchziehen den
18.000 Hektar großen Bienwald in alle
Himmelsrichtungen.

Zartes Grün junger Triebe kündigt sich bereits
Anfang März an und prächtige Buchen 
spenden im Sommer kühlen Schatten.
Pflanzenkenner sammeln süße Heidelbeeren
und werden im Herbst fündig, wenn
Steinpilze und Maronen aus braunem Laub
spitzeln.

Die Wanderrouten sind für all diejenigen
genau richtig, die mit weichem Waldboden
auf Tuchfühlung gehen und dabei frische
Waldluft und würzigen Harzgeruch hoch
gewachsener Tannen schnuppern wollen.

Der Bienwald ist ein stiller und geheimnis-
voller Ort, wo der Buntspecht den Ton angibt,

während die Wildkatze auf leisen Pfoten
durchs Revier schleicht.
Erholsam sind die Ruhebänke am Weg oder
die am Waldrand gelegenen Rasthäuser, die
zur Pfälzer Einkehr einladen.

Lohnenswerte Wanderziele sind zum Beispiel
der Gutenbrunnen oder der Heilbrunnen,
von wo aus man nach nur wenigen Schritten
die imposante Streuobstwiese nördlich von
Büchelberg erreicht. Knorrig alte Eichen
ragen in den Himmel und kerzengerade
gewachsene Kiefern erregen Aufsehen beim
Waldspaziergang.

1
. 

A
k

ti
v 

im
 A

lt
e
r



17

Über das genaue Alter der Bismarckeiche
gibt es unterschiedliche Meinungen und
Quellen. Einig sind sich alle, dass die wun-
derschöne Eiche schon viele Jahre dort steht
und von seither von etlichen Wandergenera-
tionen neugierig beäugt und kräftig bestaunt
wird. Kleine Forscher und große Bewunderer
lernen auf naturkundlichen Ausflügen viel
über diese wilde Schönheit.
Auch unsere Geschichte ist verwurzelt im
Bienwald: Keltengräber, römische Meilen-
steine und Westwall-Linie zeugen davon.
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Gesund mit Wein
Seit mehreren Jahrtausenden ist Wein mit
dem Thema Gesundheit verbunden.
Hippokrates (460-377 v. Chr.) hat umfassende
Studien über die Wirkung des Weins unter-
nommen.
Positive Wirkungen zeigten Untersuchungen
auf dem Gebiet der Herzerkrankungen,
Schlafstörungen und Depressionen und
Wundbehandlungen, also in Bereichen in
denen auch die heutigen wissenschaftlichen
Untersuchungen große Erfolge aufzeigen.
In späteren Zeiten übernahmen überragende
Feldherren wie Caesar, Hannibal und
Napoleon diese Erkenntnisse. Sie verordneten
ihren Soldaten einen täglichen Weinkonsum
von ca. einem Liter zur Vermeidung von
Darmkrankheiten und zur Verbesserung der
Seelenlage und Stimmung der Soldaten.
Der Heilige Benedikt (480--550 n. Chr.)
gestand in seinen Ordensregeln den Kranken
eine Hemina, gleich 0,4 Liter Wein zu.
Diese Menge 350--400 ml pro Tag ist auch

heute noch bei Männern diejenige, die einen
optimalen positiven gesundheitlichen Effekt
aufzeigt. Bei Frauen beträgt die tägliche
Menge ca. 250 ml.
Im 19. Jahrhundert drohte das uralte Wissen
über die Heilkraft des Weines auf Grund der
Entwicklung wirksamerer Medikamente verlo-
ren zu gehen.
Erst seit Mitte der 90er Jahren hatte der Wein
mit seinen gesundheitlichen Aspekten
besonders im Bereich der Vorbeugung -
gestützt durch neuere wissenschaftliche
Erkenntnisse - eine Renaissance.
Aus all diesen wissenschaftlichen
Erkenntnissen erkennen wir, dass Wein im
richtigen Maß, zur richtigen Zeit und in ange-
nehmer Gesellschaft genossen, ein Freude
bringendes, lebensbejahendes, Sorgen bre-
chendes, entspannendes, Gesundheit för-
derndes und heilkräftiges Getränk ist. 
Dies bestätigt durch das Louis-Pasteur-Institut
in Paris mit den Worten:
,,Wein ist das gesündeste und hygienischste
aller Getränke”
Bislang über 1200 bekannte Inhaltsstoffe des
Weins tragen in ihrer Gesamtwirkung nach
wissenschaftlich gesicherter Erkenntnis zu
einem dauerhaften Schutz des Körpers bei.

,,Der Wein ist unter den Getränken das
Nützlichste, unter den Arzneien das
Schmackhafteste, unter den
Nahrungsmittel das Angenehmste.”

Plutarch, griech. Philosoph (50-125 n. Chr.)
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In Maßen genossener Wein

• erhöht die Konzentration des Hormons 
Serotonin im Blut, das Appetit, Stimmung 
und Gedächtnisleistung positiv beeinflusst

• regt das Verdauungssystem an 

• beugt Herz- Kreislauferkrankungen vor

• wirkt dank seiner Inhaltsstoffe positiv auf 
die Verbesserung der Blutzirkulation, sowie 
auf die Erhaltung der Elastizität der 
Gefäße.

• verbessert die Fließeigenschaft des Blutes 
und fördert damit die Hirndurchblutung, 
was dem Abbau der Hirnleistung vorbeugt

• Verbesserung der Blutfettwerte
- Verbesserung des positiven 

HDL-Cholesterin
- Absenkung des negativen 

LDL-Cholesterin 

• stärkt das Immunsystem

• erhöht den Genusswert von Mahlzeiten, 
fördert Entspannung und Geselligkeit und 
steigert damit Lebensqualität und 
Lebenserwartung

60 Wein und Sektgut
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61 Zöller
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Weiterhin können Informationen über die im
Bereich der Verbandsgemeinde Annweiler am
Trifels bestehenden Selbsthilfegruppen nach-
gefragt werden.

Pflegestützpunkt Kandel
Der Pflegestützpunkt informiert und berät
hilfe- und pflegebedürftige, kranke oder
behinderte Menschen und ihre Angehörigen
über Unterstützungs- und Finanzierungs-
möglichkeiten. Wir beraten Sie unabhängig,
unverbindlich, kostenlos und unter Wahrung
der Schweigepflicht. Bitte vereinbaren Sie
einen persönlichen Termin im
Pflegestützpunkt oder bei Ihnen zu Hause.
Für die Verbandsgemeinde Kandel
Pflegestützpunkt Kandel, (in der Verbands-
gemeindeverwaltung) Zimmer 121
Gartenstraße 8, 76870 Kandel,
Frau Bohlender, Telefon: 07275/94 87 775,
Mailadresse: 
Julia.Bohlender@pflegestuetzpunkte.rlp.de
Offene Sprechstunde: Do, 14-18 Uhr
Frau Scheib, Telefon: 07275/94 87 775,
Mailadresse: 
Christiane.Scheib@pflegestuetzpunkte.rlp.de
Offene Sprechstunde: Mo, 9-11Uhr

Krankenhaussozialdienste
Asklepios Südpfalzklinik Kandel
Luitpoldstraße 14
76870 Kandel
Tel.: (0 72 75) 71-0
Fax: (0 72 75) 26 03
kandel@asklepios.com
www.asklepios.com/kandel

Beratungsdienste
In der Verbandsgemeinde Kandel bieten eine
Vielzahl von Beratungsdiensten Hilfe und
Gespräche an, sei es für allgemeine
Lebensfragen oder für besondere
Situationen, erst recht bei Krisensituationen.
Im Mittelpunkt der Beratung unserer älteren
Mitbürgerinnen und Mitbürger steht das
Bemühen, ihnen zu helfen, für die jeweilige
persönliche Situation sachgerechte
Entscheidungen treffen zu können.
Insbesondere Hinweise auf weiterführende
Vermittlung und Beratung sind hierbeigefragt.
Aufgrund des Landesgesetzes zur
Sicherstellung und Weiterentwicklung der
pflegerischen Angebotsstruktur (LPflege ASG)
wurden flächendeckend in Rheinland-Pfalz
Beratungs- und Koordinierungsstellen für 
hilfesuchende, kranke und behinderte
Menschen eingerichtet.
Wir wollen Betroffene und ihre Angehörige
sowie weitere Interessierte über das
Leistungsangebot der häuslichen Pflege, der
Kranken-‚ Alten- und Familienpflege in 
unserer Region informieren, um zu ermög-
lichen, dass Betroffene möglichst lange in
ihrer vertrauten häuslichen Umgebung blei-
ben können. Dazu gehört u.a. die Beratung
über mobile soziale Dienste, Senioren- und
Pflegeeinrichtungen, Essenversorgung,
Hausnotruf, Pflege jeder Art, Fahrdienste und
Betreuung demenzkranker Menschen, etc.

2. Beratung
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Seniorenbüro
Verbandsgemeinde Kandel
Gartenstraße 8
76870 Kandel
Tel.: 07275 - 960-0

Bürgertelefon ,,Pflege”
des Bundesministeriums für Gesundheit und
Soziale Sicherung Telefon: 01805/996603
Mo. bis Do. 08.00 - 20.00 Uhr
(0,12 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz,
aus Mobilfunknetzen ggf. abweichende
Preise)

Rentenberatung
Haben Sie Fragen zum Thema Rente? Dann
wenden Sie sich an das Versicherungsamt
Gartenstraße 8
76870 Kandel
Tel.: 07275 - 960-0

Bürgertelefon für Rentenfragen
des Bundesministeriums für Gesundheit und
Soziale Sicherung Telefon: 01805/996601
Mo. bis Do. 08.00 - 20.00 Uhr
(0,12 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz,
aus Mobilfunknetzen ggf. abweichende Preise)

Bürgerberater
Verbandsgemeinde Kandel
Gartenstraße 8
76870 Kandel
Tel.: 07275 - 960-0
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Selbsthilfegruppen
Für viele Krankheiten wie z.B. Asthma,
Diabetes oder Reuma existieren in Annweiler
a.Tr. Selbsthilfergruppen. Auskünfte darüber
erhalten Sie bei der 
Verbandsgemeinde Kandel
Gartenstraße 8
76870 Kandel
Tel.: 07275 - 960-0

Telefon-Seelsorge
Die Telefonseelsorge ist eine
Notrufeinrichtung für Menschen in
Belastungssituationen, Lebenskrisen und bei
Suizidgefahr. Sie ist rund um die Uhr besetzt,
auch nachts und an Sonn- und Feiertagen.
Unter den bundeseinheitlichen Rufnummern
0800/1110111 oder 0800/11102222 ist die
Telefonseelsorge gebührenfrei erreichbar.

VdK Sozialverbände
Jedes Mitglied eines Sozialverbandes kann
bei sozialrechtlichen Streitigkeiten den
Rechtsschutz gegenüber Behörden und vor
Gericht in Anspruch nehmen. Schwerpunkte
sind Schwerbehindertengesetz,
Behindertenrecht und Rehabilitation, Renten-,
Kranken-, Unfall- und
Arbeitslosenversicherung, Sozialhilfe und
soziales Entschädigungsrecht.

VdK Sozialverband, Kreisgeschäftsstelle
Landau, lndustriestraße 14, 76829 Landau
Telefon: 06341/86790
Telefax: 06341/87876
kv-landau-in-der-pfalz@vdk.de
www.vdk.de/kv-landau-in-der-pfalz
Sprechstunden:
Dienstag 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr
Telefonisch erreichbar:
Montag und Mittwoch von 8 bis 12 Uhr und
14 bis 16 Uhr
Donnerstag 14 bis 16 Uhr

Verbraucherberatung
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.
Bahnhofstraße 1, 67059 Ludwigshafen,
Tel.: 0621/512145
E-Mail: vb-lu@vz-rlp.de

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz eV.,
Informations und Beschwerdetelefon "Pflege"
Ludwigsstraße 6, 55116 Mainz, 
Tel.: 06131/284841
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Keine Angst vorm Computer
Der Computer, das unbekannte Gerät
„Mit Computern kenne ich mich nicht aus“
oder „Mit Computern habe ich nichts am
Hut“. So oder so ähnlich höre ich es in mei-
ner täglichen Berufspraxis immer wieder,
wenn ich mich mit Menschen über Computer
oder technische Geräte im Allgemeinen
unterhalte. Oftmals sind dies Menschen die
zu den Jahrgängen zählen, als es in der
Jugend noch keine Computer gab. Zu denen
zähle ich im Übrigen auch. Allerdings hört
man solche Aussagen, für mich etwas unver-
ständlich, durchaus auch von jüngeren
Menschen. Also kann es eigentlich nicht am
Alter liegen, wenn Menschen die eingangs
erwähnten Aussagen treffen.

Meist sind es einfach Berührungsängste, weil
man die Geräte nicht (gut) kennt und Angst
hat, etwas kaputt zu machen. Sicherlich ist es
nicht jedermanns Sache, sich entsprechende
Kenntnisse im Selbststudium anzueignen,
aber auch das Rad- oder Autofahren hat
jeder einmal lernen müssen und das ist bei
den Computern nicht anders. Zum Glück gibt
es für das Selbststudium viele gute Bücher,
die leicht verständlich in die Materie einfüh-
ren. Dabei ist es egal ob es um den Umgang
mit dem Betriebssystem im Allgemeinen oder
um den Umgang mit einer Textverarbeitung
oder Tabellenkalkulation geht. Natürlich gibt
es auch Volkshochschulen und andere
Bildungseinrichtungen, die Einführungs- und
Fortgeschrittenen Seminare anbieten. Ein
heißer Tipp ist aber auch, den Computer,
Router oder andere technische Geräte beim
regionalen IT-Fachhandel zu kaufen. Dort
kosten die Geräte zwar manchmal etwas
mehr, aber man kann den IT-Fachhändler in
der Regel zu fast allen Themen der Technik
kostenlos befragen und bekommt immer
gerne und qualifizierte Auskunft. Natürlich
sind auch hier Grenzen gesetzt, denn auch
die Fachhändler müssen Geld verdienen.

Bankgeschäfte mit dem Computer
machen. Ist das sicher?
Bankgeschäfte mit dem Computer zu machen
spart Zeit und Geld. Fast jede Bank hat einen
speziellen „Electronic Banking“ Tarif, mit dem
die Kontoführung sehr günstig ist. Um nun
sicher seine täglichen Bankgeschäfte abzu-
wickeln, empfehle ich allerdings nicht die
Homepage der jeweiligen Bank, sondern die
dafür vorgesehene Software für den eigenen
PC. Fast jede Bank bietet diese für wenig
Geld an. Mit der Software ist es, im Gegen-
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satz zur Internetseite der Bank, nicht möglich,
den Bankkunden auf eine gefälschte
Bankseite zu lotsen. Auch können die Daten,
die Sie über diese Software zur Bank 
schicken, praktisch nicht abgefangen und
manipuliert werden. Noch ein Tipp:
Verwenden Sie immer das optische PIN/TAN
Verfahren mit der kleinen Generatorbox und
nicht das mTAN Verfahren, bei dem Sie die
von der Bank generierte TAN per SMS
auf Ihr Handy oder Smartphone erhalten.
Auch das mTAN Verfahren kann unter
Umständen manipuliert werden.

Was sind Phishing Mails?
Aktuell sind „Phishing Mails“ in aller Munde.
Viele Anwender sehen diese Mails als echt an
und folgen den darin angegebenen Links.
Die Seiten, die man über diese Links aufruft,
sehen in der Regel den originalen Internet-
seiten täuschend ähnlich. Dabei kann es sich
leicht um Internetseiten von Banken, Ver-
sandhäusern oder E-Mail Anbietern handeln.
Generell kann gesagt werden, dass Sie von
keiner Bank zur Eingabe einer oder mehrerer
TAN’s zur Identifikation aufgefordert werden!
Auch wird Sie kein Versandhaus zur Eingabe
des Kennwortes zur vermeintlichen Überprü-
fung Ihres Passwortes auffordern. Generell
sollten Sie E-Mails von unbekannten Absen-
dern mit sehr viel Argwohn ansehen! Falls in
einer solchen E-Mail dann noch ein Link zum
Anklicken angegeben ist, dann löschen Sie
diese Mail am besten sofort aus Ihrem
Posteingang. Sollten Sie Zweifel zur Echtheit
der Mail haben, so rufen Sie doch einfach
den Absender der E-Mail an. Dort wird
man Sie gerne darüber aufklären, ob die
Mail wirklich an Sie versandt wurde oder ob
es sich um eine „Phishing Mail“ handelt.

Meist sind diese bei den Hotlines bereits
bekannt. Falls Sie den Absender per Telefon
nicht erreichen können, so sehen Sie ihn ein-
fach als unseriös oder nicht existent an.

Wo bekomme ich Hilfe?
Wie bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt,
erhalten Sie die beste Hilfe im qualifizierten
IT-Fachhandel vor Ort. Bei kleineren
Problemen kann Ihnen vielleicht ja auch ein
Familienmitglied weiterhelfen. Bei den
ITFachhändlern ist die Auswahl groß und es
stellt sich die Frage „Wer betreut mich am
besten?“. Sicherlich ist es für mich schwer
hier eine objektive Aussage zu treffen. Aber
es kann gesagt werden, dass eine schnelle
Antwort nicht immer eine gute Antwort ist!
Mitunter bedarf es einfach einiger Überle-
gungen und Nachforschungen, um Ihnen
eine qualifizierte Auskunft geben zu können.
Also geben Sie dem IT-Fachhändler etwas
Zeit, damit er sich mit Ihrem speziellen
Problem im Detail beschäftigen kann.
Vielleicht muss er auch bei Ihnen vor Ort
oder über eine Fernbetreuung nach einer
Lösung suchen.

Fazit
Ihr Hausarzt berät Sie in allen gesundheit-
lichen und somit sehr persönlichen Belangen
und ist hier zu Recht die Person Ihres
Vertrauens. Die tägliche Kommunikation mit
Banken, Behörden, Providern und anderen
Stellen führen Sie mit Ihrem Computer durch.
Vertrauen Sie hier Ihrem örtlichen oder
regionalen IT-Systemhaus und lassen Sie sich
dort beraten und betreuen.

Thomas Kirschenmann
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gewährt nach Prüfung Ihrer Einkommens-
und Vermögensverhältnisse sowie der
Notwendigkeit der Heimaufnahme eine
Beihilfe zur Deckung der Heimkosten. 

Hilfe zum Lebensunterhalt sowie
Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung.
Die Hilfe zum Lebensunterhalt umfasst die
notwendigen Aufwendungen für Ernährung,
Unterkunft, Heizung, Kleidung und persönli-
che Bedürfnisse des täglichen Lebens. Hilfe
zum Lebensunterhalt wird durch laufende
und einmalige Leistungen gewährt, wenn Sie
nur über ein geringes Einkommen verfügen.
Die Höhe der laufenden Leistungen richtet
sich nach Regelsätzen. Zur Sicherung des
Lebensunterhaltes im Alter und bei dauern-
der Erwerbsminderung können Personen, die
das 65. Lebensjahr oder das 18. Lebensjahr
vollendet haben und voll erwerbgemindert
sind, Leistungen im Rahmen der
Grundsicherung beantragen.

Hilfe in besonderen Lebenslagen
Hilfe in besonderen Lebenslagen ist für die
Menschen gedacht, die in außergewöhn-
lichen Situationen Unterstützung benötigen.
Solche Notlagen können zum Beispiel durch
Krankheit, Behinderung oder durch hohes
Alter oder Pflegebedürftigkeit entstanden
sein. Die Hilfe wird auch solchen Personen
gewährt, die für ihren Lebensunterhalt selbst
sorgen können, aber aufgrund der besonde-
ren Bedarfssituation auf eine zusätzliche Hilfe
angewiesen sind. Die wichtigsten Hilfen hier-
bei sind:

3. Finanzielle Hilfe

Bei finanziellen Sorgen und Problemen
suchen Sie unverzüglich Hilfe auf.
Verschiedene Stellen in Ihrer Nähe sind
gerne bereit, Ihnen zu helfen und dafür zu
sorgen, dass sich Ihre finanzielle Situation
verbessert. Wenden Sie sich an die nächste
Beratungsstelle.
Informationen erhalten Sie bei der
Verbandsgemeinde Kandel
Gartenstraße 8
76870 Kandel
Tel.: 07275 - 960-0
Fax: 07275 - 960-101
E-Mail: info@vg-kandel.de

Wohngeld
Das Wohngeld soll bei geringem Einkommen
die Kosten des Wohnens finanziell tragen
helfen. Es kann zum einen als Mietzuschuss
für die Miete einer Wohnung gewährt wer-
den, zum anderen als Lastenzuschuss für
Eigentümer von Eigentumswohnungen oder
Eigenheimen, wenn die Miete oder Belastung
bestimmte Höchstbeträge nicht übersteigt.

Heimkostenbeihilfe
Die Heimkostenbeihilfe können Sie beantra-
gen, wenn Sie Leistungen für vollstationäre
Pflege von Ihrer Pflegekasse erhalten, Ihr
Einkommen aber nicht ausreicht, um die rest-
lichen Kosten (z.B. Unterkunfts- und
Verpflegungskosten des Heimes,
Taschengeld) zu bestreiten. Das Sozialamt
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Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
Diese Hilfe wird Personen mit eigenem
Haushalt gewährt, wenn vorübergehend kei-
ner der Haushaltsangehörigen den Haushalt
führen kann, beispielsweise während einer
Krankheit. Diese finanzielle Unterstützung ist
zeitlich befristet. Zuständig ist das Sozialamt
(Allgemeine Sozialhilfe) wie bei der Hilfe zum
Lebensunterhalt.

Hilfe zur Pflege
Wenn Sie infolge von Krankheit oder Behin-
derung pflegebedürftig geworden und auf
fremde Hilfe und Pflege angewiesen sind,
können Sie, wenn Ihr Einkommen und Ver-
mögen bestimmte Grenzen nicht übersteigt,
Hilfe zur Pflege nach dem Sozialgesetzbuch
XII erhalten. In der Regel müssen Sie aber, da
die Sozialhilfe grundsätzlich nachrangig
gegenüber anderen Hilfen ist, vorher bei
Ihrer Pflegekasse die Pflegeleistungen bean-
tragt haben. Werden die Leistungen abge-
lehnt oder reichen sie nicht aus, um den tat-
sächlich vorhandenen Hilfebedarf zu decken,
so wird vom Sozialamt nach Prüfung persön-
licher und wirtschaftlicher Verhältnisse sowie
nach Gutachten der medizinischen Dienste
der Pflegekasse Hilfe zur Pflege gewährt. 

Landespflegegeld
Bei außerordentlicher Schwere der Krankheit
oder Behinderung wird Landespflegegeld
gewährt. Das Landespflegegeld wird unab-
hängig vom Einkommen gezahlt. 
Auf das Landespflegegeld werden aber
Leistungen bei Pflegebedürftigkeit nach

anderen Rechtsvorschriften, z.B. Pflegegeld
aus der Pflegeversicherung, angerechnet.

Landesblindengeld
Nach dem Landesblindengeldgesetz erhalten
Blinde bzw. gleichgestellte hochgradig
Sehbehinderte ohne Rücksicht auf
Einkommen und Vermögen Blindengeld.

Blindenhilfe
Blinde in Heimen oder gleichartigen Einrich-
tungen können Blindenhilfe nach den Bestim-
mungen des Sozialgesetzbuches XII erhalten.

Leistungen der Pflegeversicherung
Informationen erhalten Sie bei der jeweiligen
Pflegekasse Ihrer Krankenkasse.

Häusliche Pflege
Seit dem 1. April 1995 können Personen, die
infolge einer körperlichen, geistigen oder
seelischen Krankheit oder Behinderung einen
erheblichen Hilfebedarf haben, Leistungen
der Pflegeversicherung erhalten.
Das Leistungsangebot der Pflegeversicherung
im ambulanten Bereich umfasst im wesent-
lichen folgende Dienste:
a) Grundpflege (Körperpflege, Betten, 

Lagern, Training elementarer 
Fertigkeiten, An- und Auskleiden, 
Essensgabe) und

b) hauswirtschaftliche Versorgung 
(Wohnungsreinigung, Spülen, 
Waschen, Bügeln, usw.)

Die Leistungen können entweder als
Pflegegeld (bei Pflege durch Angehörige)
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oder als Sachleistung (Pflege durch ambulan-
te Dienste) abgerufen werden. Voraussetzung
für einen Leistungserhalt ist, dass der
Medizinische Dienst der Krankenkasse (MDK)
bei dem Hilfesuchenden einen erheblichen
Hilfebedarf feststellt und eine entsprechende
Einstufung in eine der drei Pflegestufen vor-
nimmt. Die Pflegestufen werden nach Art,
Umfang, Häufigkeit und Dauer des
Hilfebedarfs zugeordnet.

Ersatzpflege bei Verhinderung der
Pflegeperson
Ist eine Pflegeperson wegen Erholungsurlaub,
Krankheit oder aus anderen Gründen verhin-
dert, übernimmt die Pflegekasse die Kosten
einer notwendigen Ersatzpflege für längstens
vier Wochen.
Voraussetzung ist, dass die Pflegeperson den
Pflegebedürftigen mindestens zwölf Monate
in seiner häuslichen Umgebung gepflegt hat.

Pflegehilfsmittel
Zur Unterstützung der Pflege können
Aufwendungen für zum Verbrauch bestimmte
Pflegehilfsmittel monatlich erstattet werden.
Technische Hilfsmittel, wie beispielsweise
Spezialbetten oder Rollstühle werden nach
Möglichkeit leihweise überlassen.

Teilstationäre Pflege und Kurzzeitpflege
Zusätzlich umfasst die erste Stufe der
Pflegeversicherung auch die Tages-, Nacht-
und Kurzzeitpflege. Die Tages- und Nacht-
pflege kann in Anspruch genommen werden,
wenn die häusliche Pflege nicht in ausrei-
chendem Umfang sichergestellt werden kann.

Die Pflegekasse übernimmt grundsätzlich in
Abhängigkeit der jeweiligen Pflegestufe
bestimmte Aufwendungen.
Die Kurzzeitpflege wird in Anspruch genom-
men, wenn häusliche Pflege zeitweise nicht,
noch nicht oder nicht im erforderlichen
Umfang erbracht werden kann und die teil-
stationäre Pflege nicht ausreicht (z.B. nach
Krankenhausaufenthalt). Der Anspruch auf
Kurzzeitpflege ist auf vier Wochen pro
Kalenderjahr beschränkt. 

Stationäre Pflege
Es gibt Situationen, in denen die häusliche
Pflege nicht mehr möglich ist. Der Gesetz-
geber hat daher die zweite Stufe der
Pflegeversicherung, die stationäre Pflege,
zum 1. Juli 1996 in Kraft treten lassen, wel-
che die Aufnahme in ein Senioren- und
Pflegeheime erleichtert.
Um die Leistungen der Pflegeversicherung zu
erhalten, muss auch hier ein Antrag bei den
Pflegekassen gestellt werden. Auch hier wird
der Medizinische Dienst der Krankenkassen
(MDK) die Begutachtung zur Feststellung der
Pflegestufe durchführen.
Die Leistungen erfolgen ab dem Datum der
Antragstellung. Der von der Pflegekasse nicht
abgedeckte Betrag muss vom Pflegebedürfti-
gen selbst aufgebracht werden. Kann er dies
nicht, hilft das Sozialamt.

Prozesskostenhilfe
Im täglichen Leben kann es zu rechtlichen
Problemen kommen, bei denen ein fachlicher
Rat notwendig ist, etwa bei Schadensersatz-
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Das neue 
Pflege-Weiterentwicklungsgesetz 
ist seit 1. 7. 2008 in Kraft getreten

Leistungsvoraussetzungen (§ 33) 
Erstmals ist es für die Pflegekassen möglich,
die Einstufung in eine Pflegestufe zu befri-
sten, z. B. wenn eine Verringerung des
Hilfsbedarfes zu erwarten ist. Die Befristung
kann mehrfach erfolgen, darf insgesamt
jedoch drei Jahre nicht übersteigen.

Pflegesachleistungen (§ 36)
Sofern Sie Pflegesachleistungen beziehen,
stehen Ihnen ab 1. Januar 2012 erhöhte
Beträge für Pflegesachleistungen je
Kalendermonat zu:
Pflegestufe I 450 Euro
Pflegestufe II 1.100 Euro
Pflegestufe III 1.550 Euro

Pflegegeld (§ 37)
Auch die Beträge für das Pflegegeld haben
sich erhöht: Sie betragen ab 1. Januar 2012
pro Kalendermonat in:
Pflegestufe I 235 Euro
Pflegestufe II 440 Euro
Pflegestufe III 700 Euro

Verhinderungspflege (§ 39)
Für die erstmalige Inanspruchnahme der
Verhinderungspflege wird die Wartezeit von
bisher zwölf auf sechs Monate verkürzt. Die
Aufwendungen für Verhinderungspflege wer-
den von der Pflegekasse ab dem 1. Januar
2012 bis zu 1.550 Euro im Kalenderjahr
übernommen.

forderungen, Mietstreitigkeiten oder
Erbschaftsangelegenheiten. Nicht jeder ist
finanziell in der Lage, die entsprechenden
Kosten selbst zu tragen. Deswegen besteht
die Möglichkeit im Rahmen des Prozess-
kostenhilfegesetzes und des Beratungshilfe-
gesetzes einen Antrag auf Übernahme der
Prozesskosten zu stellen. Die beabsichtigte
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung
muss hinreichend Aussicht auf Erfolg haben
und darf nicht mutwillig sein.

Es gibt folgende Möglichkeiten:
o Sie gehen zu einem Rechtsanwalt Ihres

Vertrauens, der für sie einen Antrag 
auf Prozesskostenhilfe stellt und der sie
dann juristisch vertritt.

o Sie stellen selbst beim Amtsgericht 
einen Antrag auf Prozesskostenhilfe.

o Sie lassen bei der Rechtsberatungs-
stelle des Amtsgerichts juristische 
Fragen vorentscheiden.

Amtsgericht Rechtsantragstelle 
Landauerstraße 19, 76870 Kandel
Tel.: 07275-98 51-0
Offnungszeiten: 
Mo. - Do. 09.00 - 12.00 Uhr und

14.00 - 16.00 Uhr
Fr. 09.00 - 13.00 Uhr
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Tages- und Nachtpflege (§ 41)
Ab 1. Januar 2012 besteht je Kalendermonat
ein Anspruch auf teilstationäre Pflege.
Pflegestufe I 450 Euro
Pflegestufe II 1.100 Euro
Pflegestufe III 1.550 Euro
Die Ansprüche auf Tages- und Nachtpflege,
Pflegegeld und Pflegesachleistungen können
kombiniert werden. Die Kombinationslei-
stungen können sehr unterschiedlich sein, in
der Regel gilt eine Budget-Obergrenze von
150 % der Pflegesachleistung. Für individuel-
le Informationen wenden Sie sich bitte an
Ihre Sozialstation oder an die nächste
Beratungs- und Koordinierungsstelle.

Kurzzeitpflege (§ 41)
Ab dem 1. Januar 2012 haben Sie jährlich
einen Anspruch auf insgesamt 1.550 Euro für
Kurzzeitpflege. 

Erweiterter Personenkreis für
Betreuungsleistungen (§ 45)
Das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz sieht
eine Erhöhung der zusätzlichen Leistungen
für Betreuung vor. Dies betrifft Menschen mit
demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, gei-
stigen Behinderungen oder psychischen
Erkrankungen. Erstmals haben ab dem
01.07.2008 auch Personen einen Anspruch
auf diese Leistung, bei denen noch keine
erhebliche Pflegebedürftigkeit vorliegt
(Pflegestufe "0")

Sofern Sie bereits vor dem 01.07.2008
Anspruch auf zusätzliche Betreuungsleistun-
gen (bisher 460 Euro jährlich) hatten, erhal-

ten Sie ohne weiteren Antrag von Ihrer
Pflegekasse künftig den Grundbetrag von
1.200 Euro jährlich.
o Sie erhalten bisher keine Betreuungs-

leistungen z. B. weil Ihr Pflegebedarf 
für eine Anerkennung durch die 
Pflegekasse nicht ausreicht? 

o Sie sind der Auffassung, dass Sie die 
Voraussetzungen für den erhöhten 
Betrag von 2.400 Euro jährlich erfül-
len? 

In diesen beiden Fällen sollten Sie einen ent-
sprechenden Antrag bei Ihrer Pflegekasse
stellen. Hierbei ist Ihnen Ihre Sozialstation
bzw. die Beratungs- und Koordinierungsstelle
gerne behilflich.
Pflegezeitgesetz
Arbeitnehmer/innen haben das Recht, bis zu
zehn Arbeitstagen der Arbeit fernzubleiben
(ohne Vergütung), wenn dies erforderlich ist,
um für einen pflegebedürftigen nahen
Angehörigen in einer akut aufgetretenen
Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege
zu organisieren.
Arbeitnehmer/innen können bis zu sechs
Monate vollständig oder teilweise freigestellt
werden, wenn sie einen pflegebedürftigen
Angehörigen im häuslichen Umfeld versor-
gen. Der Anspruch besteht nicht gegenüber
Arbeitgebern mit 15 oder weniger
Beschäftigten. Die Beschäftigten müssen die
Pflegebedürftigkeit durch Vorlage einer
Bescheinigung nachweisen.

Das Arbeitsverhältnis kann in dieser Zeit nicht
gekündigt werden. Weiter Informationen
erhalten Sie über Ihren Arbeitgeber.
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Fragen zu Ihren Ansprüchen nach dem
neuen Pflege-Weiterentwicklungsgesetz durch
Ihre zuständige Sozialstation.

Neu 
Mehr für Demenzkranke
Auch ohne Pflegestufe erhalten Demenz-
kranke zu den bislang gezahlten
Betreuungsleistungen von 100 Euro bzw. 
200 Euro monatlich erstmals Pflegegeld oder
Sachleistungen. Aber auch die Leistungen in
den Pflegestufen (Tabelle links) erhöhen sich
für sie. Im Pflegeheim allerdings bleiben die
Leistungen gleich.

Tüga
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4. Betreuung - Sie kümmern sich um Ihren allein lebenden
Vater, dessen Gedächtnisstörungen immer 
besorgniserregender werden?

- Sie spüren: Ihre fürsorgliche Pflege und 
Betreuung machen Ihnen mehr zu schaffen
als Sie auf Dauer verkraften können?

Mit unseren Betreuungsangeboten bieten wir
Ihnen in der eigenen Häuslichkeit zuverlässige
Entlastung. Unser Angebot schneiden wir indi-
viduell auf Ihre  Bedürfnisse zu.

Unsere Betreuungskräfte werden im Umgang
mit Menschen mit eingeschränkter
Alltagskompetenz regelmäßig geschult.
Wir arbeiten nach dem in der Praxis bewähr-
ten demenz balance-Modell von Frau Barbara
Klee-Reiter.

Die Kosten für unsere Betreuungsangebote
können durch Ihre  Pflegekasse erstattet wer-
den. Bei der Beantragung sind wir Ihnen
gerne behilflich. 

Weitere Informationen: 06343 / 7811

- Anzeige -

Ökumenischen Sozialstation

Hagenbach, Kandel, Wörth e.V.
Ambulante-Hilfe-Zentrum (AHZ)
Arthur-Nisio-Strasse 23, 76744 Wörth
Tel: 07271/7608 - 0
www.sozialstation-woerth.com

ASB- Sozialstation SÜW

Im Wernersgrund 5, Bad Bergzabern
Tel.: 06343/ 7811
info@asb-suew.de
www.asb-suew.de

Unsere Betreuungs-Angebote
zur Entlastung pflegender Angehöriger
- Sie pflegen Ihre Mutter,

die an Demenz leidet? 
- Sie betreuen Ihren Mann,

der an Parkinson erkrankt ist? 
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Unsere Häuser – Ihr Zuhause!
Wertschätzung, Achtung und persönliche
Zuwendung in jeder Lebenssituation bestim-
men als Leitbild unser Denken und Handeln.
In unseren beiden AWOSeniorenhäusern „Lina
Sommer“ und „Babette Ludowici“ bieten wir
bis zu 138 Bewohnerinnen und Bewohnern
ein Zuhause, in dem sie die Unterstützung fin-
den, die sie benötigen.
Ob Begleitung, Betreuung oder pflegerische
Leistungen – in unseren Einrichtungen stimmen
wir unser Angebot auf Ihre Bedürfnisse ab.

Aktiv am Leben teilnehmen
In beiden Häusern kümmern sich speziell
geschulte Mitarbeiter der Sozialen Betreuung
um Unterhaltung und kulturelle Aktivitäten.
Ob Sturzprophylaxe, Bingo, Ü-60 Partys oder
Veranstaltungen innerhalb der Verbands-
gemeinde Jockgrim – unsere Mitarbeiter ach-
ten stets darauf, Sie während Ihres
Aufenthaltes bei uns mit ins Geschehen einzu-
beziehen.

„Gut gesse muss sei“
In unseren Einrichtungen wird täglich frisch
und abwechslungsreich gekocht. Dabei achtet
unsere Küche nicht nur auf Vielseitigkeit, son-
dern auch auf die Verwendung saisonaler und
regionaler Produkte und eine schonende
Verarbeitung.
Mittags kann zwischen drei unterschiedlichen
Gerichten ausgewählt werden, wobei auch
immer eine vegetarische Variante angeboten
wird.

5. Wohnen im Alter Für Angehörige, Freunde und Gäste unserer
Häuser bieten wir zudem die Möglichkeit, dem
„Offenen Mittagstisch“ beizuwohnen. Hier
kann jeder zu moderaten Preisen ein köstli-
ches Menü genießen.

Aktives Ehrenamt
Wir sind stolz darauf, sowohl im „Lina
Sommer“ Haus, als auch im „Babette
Ludowici“ Haus ehrenamtliche Mitarbeiter
beschäftigen zu dürfen. Diese sind in den
unterschiedlichsten Bereichen bei uns
beschäftigt und tragen auf vielfältige Weise
zum Wohlergehen unserer Bewohnerinnen
und Bewohner bei.
Wenn auch Sie sich ehrenamtlich bei uns
engagieren möchten, kontaktieren Sie uns
einfach oder besuchen Sie uns auf unserer
Homepage unter www.awo-pfalz.de      - Anzeige -
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6. Ambulante Dienste
Wir sind Ihr kompetenter Pflegedienst ganz in Ihrer
Nähe. Gefördert durch die örtlichen Krankenpflege-
vereine und Kirchengemeinden pflegen und betreuen
wir seit mehr als 35 Jahren kranke, alte behinderte
und bedürftige Menschen, unterstützen die hauswirt-
schaftliche Versorgung und entlasten Angehörige. 
Durch die Nachbarschaftshilfe ist es uns möglich auch
Leistungen, die nicht von der Pflegekasse übernom-
men werden, abzudecken. Dies könnten sein:
Gartenarbeiten, Einkäufe, Betreuung usw. 
Unser Einzugsbereich umfasst das Gebiet der
Verbandsgemeinden Hagenbach, Kandel und der
Stadt Wörth am Rhein.
Wir bieten Ihnen das umfangreichste Leistungsangebot
aller Pflegedienste in der Region. 
Wir ermöglichen Ihnen jederzeit flexible Hilfe 
aus einer Hand, individuell auf Ihre Bedürfnisse 
abgestimmt. 
Unser Bestreben ist es, dass alte kranke und 
behinderte Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu
Hause in der vertrauten Umgebung führen können. 

Wir stehen Ihnen jederzeit bei Fragen persönlich zur
Verfügung. 

Ihr Team von der Ökumenische Sozialstation
Hagenbach, Kandel, Wörth e.V. 

Mehr Informationen unter: 07271/76080        - Anzeige -

Wir sind für Sie da

In der häuslichen Umgebung erbringen wir:

- medizinische Behandlungspflege nach 
ärztlicher Verordnung, z.B. Spritzen und 
Wundverbände 

- Alten und Krankenpflege

- hauswirtschaftliche Versorgung 

- Familienpflege ,,wenn die Mutter ausfällt”
Stundenweise Betreuung an Demenz 
erkrankten Menschen 

- Nachbarschaftshilfe

Arthur - Nisio - Str. 23 / 76744 Wörth 
Tel.: 07271/76080 
(erreichbar rund um die Uhr)  
E-Mail: info@sozialstation-woerth.de 
www.sozialstation-woerth.com  



39

SoMeDi ist ein gemeinnütziger, kundenfreundlicher und
kompetenter Dienstleister in der Alten,- Kranken- und
Hauswirtschaftlichen Pflege. Wir betreuen und versor-
gen alle hilfebedürftigen Menschen mit körperlichen,
geistigen sowie psychiatrischen Beeinträchtigungen.
Wir begleiten sie bei ihren alltäglichen Aufgaben; nach
Möglichkeit in ihrem eigenen Zuhause oder auch in
unserem Betreuten Wohnen. Wenn auch nicht alle
Leistungen, werden dennoch Großteile der verschiede-
nen Angebote durch die Pflegeversicherung abgedeckt.
Wir sind in beratenden, sozialen und auch medizin-
schen Diensten unterwegs, wie z.B. in der:

Ambulante Pflege - SGB XI Leistungen
Bei der ambulanten Pflege stehen die Aufgaben aus
dem alltäglichen Leben im Vordergrund. Es geht hierbei
um Tätigkeiten, die in einem regelmäßigen zeitlichen
Umfang erfolgen, wie z. B. das morgendliche Aufstehen
oder das abendliche Zubettgehen.
Wir unterstützen beim alltäglichen Waschen, beim
Duschen oder auch bei einem Vollbad.

Ambulante Krankenpflege – SGB V Leistungen
In der ambulanten Krankenpflege werden ausschließ-
lich vom Arzt verordnete medizinische Leistungen in
ihrem privaten Haushalt oder im Betreuten Wohnen
erbracht, wie z.B. das Verabreichen von Injektionen
oder Infusionen, das Richten von Medikamenten oder
deren Vergabe. Zusätzlich bieten wir eine psychiatri-
schen Betreuung und einen Hausnotruf an. Da die
Selbstständigkeit- gerade bei Menschen mit körper-
lichen Beeinträchtigungen oder im zunehmenden Alter-
ein wichtiges Thema ist, passen wir das Lebensumfeld
weitgehend den Wünschen und Bedürfnissen der
Betroffenen sowie den der Angehörigen an. Durch indi-
viduelle alltägliche Mobilisierungstrainings fördern wir
diese Selbständigkeit und ermöglichen einen langfristi-
gen Erhalt dieser.

Hauswirtschaftliche Dienstleistung
Für den hauswirtschaftlichen Bereich bieten wir Hilfe-
stellungen durch eine Haushaltshilfe bei alltäglichen
Aufgaben an, wie z.B. bei der Wohnungsreinigung, der
Haushaltsführung oder beim Waschen der Wäsche. Wir
bieten begleitende Unterstützung beim Aufsuchen
eines Arztes oder Amtes ebenso wie beim Einkauf oder
Besuchen von Veranstaltungen. Desweiteren bieten wir
Dienstleistungen in folgenden Bereichen:

Sozialer Medizinischer Dienst 
Psychiatrische Betreuung
Betreutes Wohnen (in Landau, Annweiler und Kandel)
Hausnotruf/Pflegenachweise/Beratungsbesuche
Verhinderungspflege/Essen auf Rädern
Fahrdienste (z. B. zum Arzt etc.) Besuchsdienste
Familienentlastender Dienst sowie

Betreutes Wohnen für Senioren
Sollte eine häusliche Betreuung durch eine private
Pflegeperson oder durch einen ambulanten Pflege-
dienst nicht mehr ausreichend sein, ist eine Pflege zu
Hause nicht mehr gesichert. Welche Form des Wohnens
dann angestrebt wird, ob eine vollstationäre Einrich-
tung der Altenpflege, eine Kurzzeit- oder Tagespflege,
eine Wohngemeinschaft oder eine andere Form des
Betreuten Wohnens, wird gemeinsam mit den Betroff-
enen und Angehörigen erörtert und entschieden. Auch
SoMeDi ist Anbieter verschiedener betreuter Wohnfor-
men in Landau, Kandel und Annweiler an. Die Kosten
und Finanzierungen des Betreuten Wohnens sind von
der gewählten Wohnform, von der Größe des Apparte-
ments sowie von den gewählten Leistungen abhängig.
Es gibt dabei einige wichtige Kriterien zu beachten. Wir
beraten und unterstützen Sie gerne mit Fachkompetenz
bei dieser Entscheidung.

S.M.D Hausmeisterservice
Private Haushalte- ohne eine Einstufung oder eine
Verordnung haben durch unser Tochterunternehmen
S.M.D die Möglichkeit, in vielen von den bisher ange-
gebenen Dienstleistungen zu profitieren. Zusätzlich bie-
tet S.M.D noch folgende Leistungen an: - Anzeige -
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Essen auf Rädern

Mahlzeitenservice der Sozialstation Wörth,
Hagenbach, Kandel e. V. und des 
CDJ Maximiliansau.
Der Speiseplan kann täglich 
zwischen 08.00 und 16.00 Uhr
bei der Sozialstation
Tel.: 07271/76080 erfragt werden.
Essensbestellungen können täglich 
bis 10.00 Uhr unter folgenden 
Telefon-Nummern aufgegeben werden:
07271/76080 oder 07271/947205.

Werner Bitsch, Steinweiler  
3-Gänge Menü (individuell)
Telefon: 06349 / 99 63 93

Arbeiter-Samariter-Bund, Bad Bergzabern
im Bereich der Verbandsgemeinde
Telefon: 06343 / 78 11

Pflegedienst Hatzenbühl
täglich zwischen 11.00 und 13.00 Uhr.
Telefon: 07275 / 98 86 - 126
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auf ärztliche Verordnung zum Beispiel 
Verbandwechsel, Kontrolle der 
Medikamenteneinnahme, Kontrollen von 
Blut- und Urinzucker, Spritzen

- Hauswirtschaft
Wir unterstützen Sie in Ihrem Haushalt, wenn
- Ihnen nicht mehr alles glatt von der 

Hand geht
- es Ihnen Mühe bereitet, die Wohnung 

zu reinigen und die Wäsche zu waschen
- Sie jemanden brauchen, der Ihnen den 

wöchentlichen großen Einkauf abnimmt 
oder Sie dazu begleitet

- die täglichen kleinen Besorgungen 
jemand für Sie übernehmen soll

- Sie nach einem Krankenhausaufenthalt 
wieder nach Hause kommen, und Küche
und Wohnräume so umgestellt oder 
organisiert werden müssen, damit Sie 
mit und ohne Hilfe gut zurechtkommen

ASB Sozialstation SÜW
Im Wernersgrund 5, Bad Bergzabern
Tel.: 06343 / 7811
info@asb-suew.de, www.asb-suew.de
Sie wünschen sich, auch wenn im Alter Ihr
Unterstützungsbedarf zunimmt, möglichst
lange in Ihrem vertrauten Umfeld zu leben. 

Die ASB Sozialstation SÜW hilft Ihnen, Ihren
Wunsch nach Selbständigkeit und Sicherheit
in den eigenen vier Wänden zu erfüllen. 

Was wir Ihnen bieten können:

- Häusliche Pflege
Körperpflege: Wir unterstützen Sie bei der
Körper- und Intimpflege, beim Baden und 
Duschen, beim An- und Ausziehen, beim 
Essen und Trinken, beim Gang zur Toilette.
Medizinische Behandlung: Wir übernehmen
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- Hausnotruf
Mit dem ASB-Hausnotruf haben Sie im 
eigenen Zuhause die Sicherheit, bei einem
Notfall schnell kompetente Hilfe zu erhal-
ten: Per Knopfdruck, rund um die Uhr.
Es ist auch möglich, nur vorübergehend 
am Hausnotruf des ASB teilzunehmen. 
So können Ihre Angehörigen beispiels
weise unbesorgt in Urlaub fahren.  
Im Notfall kümmern wir uns um Sie.

- Menüservice - Essen auf Rädern
Nicht mehr jeden Tag selbst einkaufen und 
kochen zu müssen, kann eine große 
Entlastung sein. 
Unser Menüservice liefert das Essen direkt 
ins Haus - täglich frisch oder als tiefge
kühlte Wochenration. Der Service Essen 
auf Rädern steht auf Wunsch entweder 
jeden Tag, nur einige Tage in der Woche 
oder für einen begrenzten Zeitraum zur 
Verfügung. 
Wir bieten Ihnen einen abwechslungsrei-
chen Speiseplan. Neben unserem 
Standardangebot, Vollkost und Schonkost, 
können wir auch viele Sonderwünsche 
erfüllen.

- Kostenlose Beratung
Gerne beraten wir Sie und Ihre 
Angehörigen kostenlos bei der 
Zusammenstellung Ihrer individuellen 
Wunschversorgung. 
Selbstverständlich klären wir vorab mit 
Ihnen auch die Kostenfrage. In vielen 
Fällen können Leistungen ganz oder teil-
weise über Ihre Pflege-und/oder 
Krankenkasse abgerechnet werden. 
Bei der Antragstellung sind wir Ihnen bei 
Bedarf behilflich.
Nehmen Sie uns beim Wort:
Wir helfen hier und jetzt. 
ASB Sozialstation SÜW
Kontakt: 06343 / 7811           - Anzeige -
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I. Vorsorgevollmacht, gesetzliche 
Betreuung, Patientenverfügung,
Betreuungsverfügung

Eine Krankheit oder ein Unfall können jeden
Menschen in eine Situation bringen, in der er
außerstande ist, für sich selbst zu entschei-
den, Wünsche zu äußern und selbstbestimmt
zu handeln. Auch wenn Angehörige und
andere Vertrauenspersonen um die Wünsche
des jeweils anderen wissen, können sie nicht
rechtsverbindlich entscheiden und tätig wer-
den. Stattdessen sieht das Bürgerliche
Gesetzbuch vor, dass für den Betroffenen
durch das Amtsgericht ein Betreuer bestellt
wird. Nur soweit eine Vorsorgevollmacht vor-
liegt, ist eine Betreuung nicht erforderlich, da
der Bevollmächtigte für den Betroffenen han-
deln kann. 
Vorsorgevollmacht und gesetzliche Betreuung
sind daher zwei Seiten einer Medaille. Wenn
ein bis dahin voll entscheidungsfähiger
Mensch so schwer erkrankt, körperlich, gei-
stig oder physisch, dass er keine selbstbe-
stimmten Entscheidungen mehr treffen kann,
handelt entweder ein Bevollmächtigter oder
das Amtsgericht muss einen Betreuer bestellen.

Vorsorgevollmacht
Wurde rechtzeitig vor Eintritt des Ereignisses
eine Vorsorgevollmacht erteilt, so kann die
bevollmächtigte Person stellvertretend han-

deln. Dies sollte immer eine Person sein, zu
der ein gutes Vertrauensverhältnis besteht,
weil die Ausübung der Vollmacht grundsätz-
lich keiner Kontrolle unterliegt. 
Zwar bedarf die Vorsorgevollmacht eigentlich
keiner bestimmten Form, doch müssen für
manche Teilbereiche der Gesundheitsfürsorge
zumindest die Schriftform gewahrt und die
Regelungen ausdrücklich getroffen werden.
Damit die Vorsorgevollmacht auch zur Verfü-
gung über Immobilien oder bestimmte
Gesellschaftsanteile berechtigt, muss sie
durch einen Notar beurkundet oder öffentlich
beglaubigt sein. 
Aber auch im Übrigen ist es hilfreich, sich vor
dem Abfassen einer Vorsorgevollmacht recht-
lich durch einen Notar oder Rechtsanwalt
beraten zu lassen. Dieser kann darauf ach-
ten, dass die Vorsorgevollmacht letztlich auch
dem Willen des Vollmachtgebers entspricht.
Bei zahlreichen im Internet oder im Buch-
handel erhältlichen Mustern ist dies nicht der
Fall, da diese häufig nicht der aktuellen
Rechtslagen entsprechen oder für einen juri-
stischen Laien nur schwer verständlich sind.

7. Vorsorge
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Gesetzliche Betreuung
Wurde die rechtzeitige Errichtung einer Vor-
sorgevollmacht versäumt, muss das Amtsge-
richt (Betreuungsgericht) eine gesetzliche
Betreuung anordnen. Der Betreuer kann
dann - in Abstimmung mit dem Gericht - die
erforderlichen Entscheidungen treffen. Als
Betreuer werden vorrangig Angehörige be-
stellt. Ist jedoch kein Angehöriger vorhanden
oder bereit, eine ehrenamtliche Betreuung zu
übernehmen, oder hält das Gericht die vor-
handenen Angehörigen für nicht hinreichend
geeignet, wählt das Gericht eine Betreuungs-
person von einem Betreuungsverein oder
einen Rechtsanwalt aus. In jedem Fall unter-
liegt der Betreuer der gerichtlichen Kontrolle
und ist zur Rechnungslegung verpflichtet.
Beratung und Unterstützung erhalten ehren-
amtliche Betreuer, aber auch Bevollmächtigte
bei den Betreuungsstellen und den örtlichen
Betreuungsvereinen. 

Patientenverfügung
Im Unterschied zur Vorsorgevollmacht oder
zur gesetzlichen Betreuung geht es bei der
Patientenverfügung nicht um die Frage, wer
für einen anderen handeln kann, sondern
welche Behandlungen in bestimmten Situati-
onen gewünscht und welche nicht gewünscht
sind. In einer Patientenverfügung werden
also der Wille und die Wünsche einer Patien-
tin oder eines Patienten niedergelegt. 
Seit September 2009 ist die Patientenverfü-
gung gesetzlich in § 1901a BGB ausdrücklich
geregelt und bedarf zumindest der Schrift-
form. Viele Broschüren stellen zur Abfassung
einer Patientenverfügung Textbausteine zur
Verfügung, doch ist eine individuelle Gestalt-
ung stets vorzuziehen. Auch hierzu erhalten
Sie Informationen von Betreuungsstellen und
den Betreuungsvereinen, aber auch von Ärz-
ten, Rechtsanwälten und Notaren. Besonders
bewährt hat sich dabei eine Kombination von
ärztlicher Beratung zu medizinischen Fragen
und rechtlicher Beratung durch den Notar
oder einen Rechtsanwalt zu Fragen der
rechtssicheren Formulierung. Eine notarielle
Beurkundung gibt zudem der Patientenver-
fügung die Sicherheit, dass die Echtheit und
Ernsthaftigkeit später nicht angezweifelt wer-
den können.
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Betreuungsverfügung
Als letzte Verfügung sei die Betreuungsver-
fügung erwähnt, die erlassen werden kann,
wenn keine Vertrauensperson zur Übernah-
me einer Vollmacht zur Verfügung steht. In
ihr kann festgelegt werden, wen das Gericht
als Betreuer einsetzen soll oder wer auf kei-
nen Fall einzusetzen ist. 
Auch Wünsche bezüglich einer pflegerischen
Versorgung oder Unterbringung im Falle der
Entscheidungsunfähigkeit können darin
niedergelegt werden. Wichtig ist, dass durch
eine Betreuungsverfügung eine gesetzliche
Betreuung gerade nicht vermieden, sondern
nur in bestimmte Bahnen gelenkt werden
kann. Soll die Anordnung einer Betreuung für
alle Bereiche vermieden werden, bedarf es
unbedingt einer notariellen Vorsorgevollmacht!

Zentrales Vorsorgeregister 
Um sicherzustellen, dass die vorgenannten
Verfügungen (Vorsorgevollmacht,
Patientenverfügung, Betreuungsverfügung) im
Krankheitsfalle auch gefunden und berück-
sichtigt werden, können diese dem Zentralen
Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer
gemeldet werden. Dieses dient nur der
Information der mit Betreuungsverfahren
befassten Stellen. Das Zentrale
Vorsorgeregister ist entweder telefonisch
unter 0800 - 35 50 500 (gebührenfrei), 
postalisch unter Bundesnotarkammer -
Zentrales Vorsorgeregister - 
Postfach 08 01 51, 10001 Berlin oder
im Internet unter 
www.vorsorgeregister.de erreichbar.
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59 Malerbetrieb
Mächerle
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II. Testament und Erbvertrag

Der Tod kann jeden jederzeit treffen. Wer
vermeiden möchte, dass nach seinem Tode
Erbstreitigkeiten zwischen seinen
Hinterbliebenen entstehen, sollte seine
Erfolge verbindlich festlegen. Hierfür sind
einige Fragen zu bedenken:
Was gilt nach meinem Tod, wenn ich kein
Testament habe?
Wie sichere ich meinen Ehepartner ab?
Wer soll nach dem Längerlebenden von uns
erben?
Wie kann ich verhindern, dass Kinder vor dem
Tod meines Ehepartners ihren Pflichtteil ver-
langen?
Wie sichere ich meine Kinder ab, falls mein
Ehepartner wieder heiratet?
Wie bedenke ich diejenigen, die für mich
gesorgt haben?
Wie verhindere ich, dass mein Erbe für meine
Pflege verwendet werden muss?

Die gesetzliche Regelung über die Nachfolge
nach dem Tode kann diese Fragen nicht indi-
viduell beantworten. Es bietet sich jedoch die
Möglichkeit, dies durch Testament oder
Erbvertrag zu regeln.
Ein Testament kann notariell beurkundet oder
privatschriftlich abgefasst werden. 
Der Erbvertrag muss immer notariell beur-
kundet werden. Er weist einige Besonderhei-
ten auf, insbesondere kann hierdurch auch
eine Bindungswirkung zwischen nicht verhei-
rateten Personen erreicht werden. Ein - auch
privatschriftlich mögliches - gemeinschaftli-
ches Testament kann dagegen nur von Ehe-

gatten oder Partnern einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft errichtet werden.
Oftmals unbekannt ist dabei die Tatsache,
dass auch ein gemeinschaftliches Testament
weitreichende Bindungswirkungen für den
überlebenden Ehegatten entfalten kann, die
meistens so nicht gewünscht sind.
Auch schleichen sich beim privatschriftlichen
Testament häufig inhaltliche Fehler ein, die
gravierende, vom Laien kaum vorhersehbare
Auswirkungen haben. Erfahrungsgemäß ver-
ursachen selbst verfasste Testamente fast
immer Streit unter den Erben, wobei es selten
Bosheit oder Habgier der Erben, sondern
eher unterschiedliche Auffassungen vom
Inhalt des Testaments sind, die Streit verursa-
chen und den Gang zum Gericht unvermeid-
lich machen.

Lassen Sie sich daher für Ihren letzten Willen
unbedingt rechtlich von einem Notar oder
einem Rechtsanwalt Ihrer Wahl beraten.
Dieser wird Ihnen Auskunft darüber erteilen,
mit welchen rechtlichen Mitteln Sie Ihre indi-
viduellen Vorstellungen verwirklichen können.
Dies reicht von der Frage, wer Sie beerbt
über die Grabpflege bis zur Betreuung Ihrer
Haustiere. Der sicherste Weg, Ihre Wünsche
für die Zeit nach Ihrem Tod festzusetzen, ist
dabei die Errichtung eines Testaments oder
Erbvertrages mit Hilfe eines Notars. Denn
auch das durch einen Rechtsanwalt formu-
lierte Testament ist hinsichtlich seiner
Beweiskraft und seinen Rechtswirkungen
letztlich ein privatschriftliches Testament und
steht daher insoweit hinter einem notariellen
Testament zurück.
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Notarielles Testament
Das öffentliche, vor einem Notar mündlich
erklärte Testament bietet - abgesehen von
der Ersparung des Erbscheins - den Vorteil,
dass der Notar sachkundig berät und über
die Konsequenzen der geplanten
Verfügungen aufklärt. Das Testament wird
zudem immer beim Amtsgericht hinterlegt
und im seit 2012 neu eingeführten Zentralen
Testamentsregister bei der Bundesnotar-
kammer registriert. Damit wird sichergestellt,
dass das Testament nach dem Tode gefunden
und der letzte Wille auch tatsächlich umge-
setzt wird. Zweifel darüber, ob überhaupt ein
Testament vorliegt, ob es echt ist oder wie es
zu verstehen ist, können bei einem notariellen
Testament grundsätzlich nicht aufkommen.

Eigenhändiges Testament
Zumindest für den Erblasser ohne Kosten
kann man auch selbst ein Testament aufset-
zen. Hierfür muss der gesamte Text eigen-
händig niedergeschrieben werden. Das
Schriftstück muss mit Ort, Datum versehen
und mit Vor- und Zunamen unterschrieben
werden. Das Testament kann zu Hause ver-
wahrt oder sicherheitshalber beim
Amtsgericht hinterlegt werden. Nach der
Eröffnung des eigenhändigen Testaments
wird von den Erben meistens ein Erbschein
benötigt, damit sich diese gegenüber
Behörden und Banken legitimieren können.

Gemeinschaftliches Testament von
Ehegatten
Das Gesetz ermöglicht es Ehegatten, ein
gemeinschaftliches Testament, das für den
Tod eines jeden Ehegatten gilt, entweder in
eigenhändiger oder in notarieller Form zu
verfassen. Beim eigenhändigen gemein-
schaftlichen Testament reicht aus, wenn ein
Ehegatte das Schriftstück handschriftlich
niederschreibt und beide Ehegatten mit Vor-
und Zunamen unterschreiben. Unbedingt zu
beachten ist, dass ohne ausdrückliche
Regelung der längerlebende Ehegatte die
nach ihm geltenden Verfügungen nicht mehr
allein ändern kann. Dies kann zu bösen
Überraschungen führen, wenn die zu glei-
chen Teilen als Schlusserben eingesetzten
Kinder sich anders als erwartet entwickeln. 

Die ausdrückliche Regelung einer Änderungs-
befugnis für den längerlebenden Ehegatten
ist daher anzuraten.
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Keine Angst vor den Kosten!
Hinsichtlich der mit der rechtlichen Beratung
verbundenen Kosten haben viele ein völlig
falsches Bild. Ein erstes Beratungsgespräch
beim Rechtsanwalt kostet für Verbraucher 
ca.  200,00 Euro zzgl. Mehrwertsteuer. In
einem solchen Gespräch kann und sollte
auch die Frage der voraussichtlichen zusätz-
lichen Kosten der Errichtung eines Testaments
besprochen werden. Diese können mit dem
Rechtsanwalt frei vereinbart werden.
Die Kosten eines notariellen Testaments oder
Erbvertrags sind hingegen gesetzlich festge-
legt und richten sich nach der Höhe des vor-
handenen Vermögens. Die Beratung ist dabei
in den Beurkundungsgebühren schon enthalten.
Zudem spart ein notarielles Testament grund-
sätzlich die Kosten für einen Erbschein, der
ohne notarielles Testament bei Vorhanden-
sein von Immobilien immer, ansonsten
häufig (insb. von Banken) verlangt wird. Mit
der Erteilung eines Erbscheins sind nicht nur
ein erheblicher zeitlicher Aufwand, sondern
in den meisten Fällen auch fast doppelt so
hohe Kosten wie für die Errichtung eines
notariellen Testament verbunden.

III. Lebzeitige Schenkungen

Eine weitere Möglichkeit, seine Vermögens-
nachfolge zu regeln, ist eine lebzeitige Über-
tragung von Ver-mögenswerten in Form einer
Schenkung. Durch eine richtige Planung kann
auf diesem Wege Streit zwischen den späte-
ren Erben vermieden, Steuern gespart und
Pflichtteilsan-sprüche gemindert werden.
Sollen Immobilien übertragen werden, führt
der Weg zwingend zum Notar. Dieser berät
über die verschiedenen Gestaltungsmöglich-
keiten und versucht, die für alle Beteiligten
am besten geeignete Lösung zu erarbeiten.
Vorteil hierbei: etwaige erb- und pflichtteils-
rechtliche Aspekte werden sicher beachtet
und im jeweiligen Übertragungsvertrag gere-
gelt. Gegebenenfalls können bei dieser
Gelegenheit auch Erb- oder Pflichtteilsver-
zichte des Beschenkten oder der weichenden
Geschwister vereinbart werden, um den
Familienfrieden nachhaltig zu stärken.
Bei Schenkungen von Geld oder bewegli-
chem Vermögen ist kein Notar erforderlich.
Deshalb muss der Schenker selbst aktiv wer-
den und bereits bei Ausführung der
Schenkung anordnen, ob das Geschenkte
nach seinem Tod bei der Verteilung der
Erbschaft durch das beschenkte Kind gegenü-
ber seinen Geschwistern ausgeglichen wer-
den muss. Sollte ein Kind beschenkt werden,
das später nicht Erbe werden soll, muss
geregelt werden, ob das Kind sich das
Geschenkte auf seinen Pflichtteil anzurech-
nen hat. Verpasst der Schenker eine solche
Regelung im Zeitpunkt der Schenkung, kann
dies durch ein Testament nicht mehr nachge-

7
. 

V
o
rs

o
rg

e



50

7
. 

V
o
rs

o
rg

e

sen kann der Fristablauf gehemmt sein bis
die Ehe aufgelöst oder das Nutzungsrecht
erloschen ist. Hiervon abgesehen stellen leb-
zeitige Schenkungen jedoch ein geeignetes
Mittel dar, um Pflichtteilsansprüche unliebsa-
mer Abkömmlinge zu minimieren.

IV. Todesfall

Bei einem Todesfall macht es die persönliche
Trauer oft schwer, klare Gedanken über die
zu erledigenden Formalitäten zu fassen. Die
nachfolgendenHinweise können dabei helfen:
1. Arzt benachrichtigen, der den Totenschein

ausstellt.
2. Nächste Angehörige unterrichten.
3. Bestattungsinstitut einschalten.
4. Meldung des Todesfalls spätestens am 

folgenden Werktag beim Standesamt.
5. Grabstelle besorgen, beim Pfarramt unter

Vorlage der Beerdigungserlaubnis, die das 
Standesamt ausstellt, die Beerdigung anmelden. 

6. Benachrichtigung der gesetzlichen und 
privaten Versicherungsträger: 
Rentenversicherung, Pensionsanstalt, Lebens-
versicherung, Sterbekasse, Krankenkasse.

7. Todesanzeige aufgeben.
8. Kündigung laufender Verträge, 

Benachrichtigung von Vereinen, 
Verbänden, Organisationen, denen 
der/die Verstorbene angehört hat.

9. Abgabe des Testaments beim Nachlassgericht.

holt werden. Aus diesem Grund ist es ratsam,
sich bei größeren Geldschenkungen vorher
rechtlichen Rat einzuholen. 
Stets zu beachten ist außerdem, dass inner-
halb eines Zeitraums von 10 Jahren seit der
Schenkung das verschenkte Vermögen in die
Berechnung von Pflichtteilsansprüchen ein-
fließt. Die Rede ist dabei von sog.
Pflichtteilsergänzungsansprüchen, die bei-
spielsweise Geschwistern des Beschenkten
zustehen können. Seit der Erbrechtsreform
2010 verringert sich der
Hinzurechnungsbetrag aber zunehmend, je
länger die Schenkung zurückliegt. 

So wird eine Schenkung im ersten Jahr vor
dem Erbfall noch voll in die Berechnung des
Pflichtteils einbezogen, im zweiten Jahr vor
dem Erbfall jedoch nur zu 9/10, im dritten
Jahr zu 8/10 usw.. Sind seit der Schenkung
10 Jahre verstrichen, bleibt die Schenkung
unberücksichtigt. Besonderheiten bestehen
allerdings bei Ehegattenschenkungen und bei
zurückbehaltenen Nutzungsrechten. Bei die-
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Wer erfährt, dass er kraft Gesetzes oder
durch Testament Erbe geworden ist, muss
sich schnell entscheiden, ob er die Erbschaft
auf wirklich annehmen will. Denn nicht nur
Vermögenswerte gehen auf den Erben über,
sondern auch etwaige Schulden des
Verstorbenen. Sollte sich der Erbe entschei-
den, lieber nicht Erbe werden zu wollen,
muss er schnell handeln: Eine Ausschlagung
ist grundsätzlich nur innerhalb von sechs
Wochen ab Kenntniserlangung von der
Erbschaft möglich. Die Ausschlagungserklä-
rung muss gegenüber dem Nachlassgericht
abgegeben werden. Wer nicht selbst zum
Gericht fahren kann, kann auch bei einem
Notar die Ausschlagungserklärung abgeben.
Wird die Ausschlagungsfrist verpasst, helfen
nur noch Nachlassverwaltung oder Nachlass-
insolvenz, damit der Erbe nicht mit seinem
Vermögen für die Schulden des Verstorbenen
haftet.

Erbrechtsreform
die wichtigsten Änderungen
Am 02.07.2009 ist das Gesetz zur Änderung
des Erbrechts und des Verjährungsrechts mit
Wirkung ab 01.01.2010 beschlossen worden.
Kernpunkte der wesentlichen Änderungen
des Erbrechts ab 2010 sind:
Pflegeleistungen werden im Erbrecht besser
berücksichtigt. Die Gründe für eine
Entziehung des Pflichtteils werden vereinheit-
licht und angepasst. Die Verjährung familien-
und erbrechtlicher Ansprüche wird auf die
Regelverjährung von 3 Jahren (mit wenigen
Ausnahmen) angepasst.

1) Pflegeleistung
Ab 2010 hat ein Abkömmling einen
Anspruch auf ein höheres Erbteil, wenn er
entsprechende Pflegeleistungen erbracht hat,
und zwar unabhängig davon, ob der Erbe
dafür seinen Beruf aufgibt oder nicht.

2) Enterbung/Entziehung des Pflichtteils 
Künftig liegt ein Enterbungsgrund auch dann
vor, wenn ein Pflichtteilsberechtigter nahe-
stehenden Personen (z.B. Lebenspartner,
Pflege- oder Stiefkindern) nach dem Leben
trachtet oder sie körperlich schwer miss-
handelt.
Der bisher geltende Entziehungsgrund eines
“ehrlosen und unsittlichen Lebenswandels”
entfällt. Nach bisherigem Recht gilt er nur für
Abkömmlinge, nicht aber für die Entziehung
des Pflichtteils von Eltern und Ehegatten.
Stattdessen berechtigt ab dem Jahr 2010
eine rechtskräftige Verurteilung zu einer
Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr
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ohne Bewährung zur Entziehung des
Pflichtteils. Zusätzlich muss es dem Erblasser
unzumutbar sein, dem Verurteilten seinen
Pflichtteil zu überlassen.

3) Pflichtteilsergänzungsanspruch
Nach bisherigem Recht konnte der
Pflichtteilsberechtigte über einen Zeitraum bis
zu 10 Jahren verlangen, dass das verschenkte
Vermögen in die Berechnung des Nachlasses
einfließt. Der Beschenkte muss den Pflichtteil
unter Berücksichtigung des geschenkten
Vermögens in voller Höhe auszahlen. Die
Reform im Erbrecht sieht nun ab 2010 vor,
dass die Schenkung für die Berechnung des
Ergänzungsanspruchs aktuell immer weniger

Berücksichtigung findet, je länger sie zurück-
liegt (Abschmelzungsmodell oder 
Pro-Rata-Regelung).
Eine Schenkung im ersten Jahr vor dem Erb-
fall wird dann voll in die Berechnung einbe-
zogen, im zweiten Jahr vor dem Erball jedoch
nur zu 9/10, im dritten Jahr zu 8/10 usw.
Sind seit der Schenkung allerdings 10 Jahre
verstrichen, bleibt die Schenkung unbe-
rücksichtigt. Dies gilt auch, wenn der Erblas-
ser nur einen Tag nach Ablauf der Frist stirbt.
Ehegattenschenkungen sind schlechter
gestellt. Bei einer Ehegattenschenkung
beginnt die Zehnjahresfrist erst mit Auflösung
der Ehe durch Scheidung oder Tod.
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4) Stundung bei Auszahlung des 
Pflichtteils

Die Stundung bei Auszahlung des Pflichtteils
wird durch die Erbrechtsreform erweitert und
ist dann für jeden Erben durchsetzbar.
Wer z.B. Miterben von Immobilien oder Unter-
nehmen nicht sofort auszahlen kann, wird
durch die Neuregelung vor einem “Zwangs-
verkauf” der Immobilie oder des Unterneh-
mens bzw. einer Schuldenaufnahme geschützt.
Nach bisherigem Recht war als Voraussetzung
für eine Stundung eine “ungewöhnliche
Härte” erforderlich. Jetzt gilt als Voraussetzung
nur noch eine “unbillige Härte”. Das Interesse
des Pflichtteilsberechtigten ist aber “angemessen
zu berücksichtigen”.

5) Kürzere Verjährungsfrist bei 
familien- und erbrechtlichen 
Ansprüchen 

Mit der Erbrechtsreform 2010 wurden auch
die Verjährungsvorschriften angepasst. Es gilt
eine Regelverjährung von 3 Jahren. Nur in
ganz besonderen Ausnahmefällen, wie z.B.
Herausgabeanspruch gegen den Erbschafts-
besitzer oder den Vorerben, bleibt die lange
Verjährungsfrist von 30 Jahren erhalten.
Die Regelungen im neuen Erbrecht gelten für
alle Erbfälle ab dem 01.01.2010, auch wenn
sie an Sachverhalte aus der Zeit vor dem
01.01.2010 anknüpfen.
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Rentenbesteuerung
Die  Besteuerung  von Renten wurde durch
das Alterseinkünftegesetz ab dem Jahr 2005
grundlegend geändert. Bis 2004 unterlagen
Renten aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung als Leibrenten der Besteuerung mit dem
Ertragsanteil. Mit dem Alterseinkünftegesetz
erfolgt in den Jahren 2005 bis 2040 die
Umstellung zur nachgelagerten Besteue-
rung. Dabei behalten die Bestandsrentner
und die jeweils neu in das Rentenalter eintre-
tenden Rentner während der gesamten
Dauer ihres Rentenbezugs einen persönlichen
Steuerfreibetrag, der über den Prozentsatz
ihres Rentnerjahrgangs (z.B. im Jahr 2008,
dem dritten Jahr der  Änderung, 58 %) aus
ihrem Rentenzahlbetrag in einen festen Euro-
betrag umgerechnet wird. Damit soll ausge-
schlossen werden, dass es im Verlauf eines
Lebens zur Doppelbesteuerung kommen kann.
Die Ansicht, dass Renten grundsätzlich steu-
erfrei sind, war früher weit verbreitet, sie ist
aber unzutreffend. Die meisten Renten, z. B.
die Renten aus den gesetzlichen Rentenver-
sicherungen oder aus den berufsständischen
Versorgungswerken, sind prinzipiell steuer-
pflichtig. Sie unterliegen als "Sonstige
Einkünfte" der Einkommensbesteuerung.
Obwohl Renten steuerpflichtig sind, kommt
es vielfach dennoch nicht zu einer Steuerbe-
lastung. Dies hat damit zu tun, dass die für
alle Steuerpflichtigen geltenden steuerlichen
Freibeträge so hoch sind, dass sie von den
Renten-Besteuerungs- bzw. Ertrags-anteilen
nicht überschritten werden. Das ändert sich
aber, wenn z. B. ein Ehegatte noch erwerbs-
tätig ist und der andere Ehegatte eine Rente

bezieht. Hier werden die steuerlichen Freibe-
träge meist schon durch das Einkommen des
berufstätigen Ehegatten ausgeschöpft. 
Die Folge: Auch von der Rente sind Steuern
abzuführen. Dasselbe gilt, wenn dem
Steuerpflichtigen und/oder seinem Ehegatten
mehrere Renten zustehen oder neben der
Rente z. B. noch Einkünfte aus Vermietung
und Verpachtung bezogen werden. 
Für die Jahre ab 2005 müssen die Stellen,
die Renten auszahlen, die für die Besteu-
erung wichtigen Daten jedes Jahr per Daten-
fernübertragung an eine zentrale Stelle bei
der Deutsche Rentenversicherung Bund mel-
den (sog. Rentenbezugsmitteilung). 
Dort werden die Daten zusammengeführt
und an die jeweils zuständige Landesfinanz-
behörde übermittelt.
Rentner müssen die Anlage R zur Einkomm-
ensteuererklärung ausfüllen. Dort werden
nicht nur die gesetzlichen Renten eingetra-
gen, sondern auch Renten aus privaten Ver-
sicherungen, Zusatzversorgungsrenten für
Beschäftigte im öffentlichen Dienst, bestimm-
te Betriebsrenten und Leistungen aus einer
Rürup- oder Riester-Rente. Rat und Auskunft
erteilen die Angehörigen der steuerberaten-
den Berufe.
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Tierfriedhof "Waldesruh" in Kandel

In Kandel bestand seit längerem der Wunsch,
naturnah im Wald, einen Erinnerungsort für
verstorbene Tiere zu schaffen. 
Die Lage des Friedhofes zwischen der
Klärstraße und der Autobahn bot sich an, da
die Erschließung gegeben ist und ein
Parkplatz nur wenige Schritte entfernt liegt.
Weitere Informationen erhalten Sie in der
Verbandsgemeindeverwaltung Kandel,
Fachbereich Bürgerdienste, Ansprechpartner
ist Herr Christian Hengen,
Tel. 07275/960-105, Fax 07275/960-5105
oder per E-Mai: 
Christian.Hengen@VG-Kandel.de 
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Waldfriedhof “Bienwaldruhe“
der Stadt Kandel

Was ist der Friedhof “Bienwaldruhe“
“Bienwaldruhe“ ist ein Waldfriedhof. Die Asche
eines Verstorbenen wird in einer biologisch
abbaubaren Urne im Wurzelbereich eines
Baumes beigesetzt.

Der Friedhof “Bienwaldruhe“ umfasst ca. 5 ha
Fläche und bleibt Teil des natürlichen Bien- und
Stadtwaldes. Er ist nach wie vor für jedermann
frei zugängig.

Wie wählen Sie Ihren Baum
Die zur Vergabe stehenden Bäume werden auf
einer Liste am Eingang der Bienwaldruhe aufge-
führt. Unter dieser Nummer sind die Bäume in
der Friedhofskartei (Baumregister) erfasst.

Wählen Sie einen Baum aus, der Ihnen gefällt
und setzen Sie sich mit der Friedhofsverwaltung
der  Verbandsgemeindeverwaltung  Kandel unter
der Rufnummer 0 72 75 - 96 00 in Verbindung.

Welche Kosten entstehen
Familien-/Freundschaftsbaum für 10 Urnen:
BHD bis 50 cm 3.500,00 Euro auf 99 Jahre
BHD über 50 cm 4.500,00 Euro auf 99 Jahre

Einzelplätze am Gemeinschaftsbaum
BHD bis 50 cm 800,00 Euro auf 99 Jahre
BHD über 50 cm 1.000,00 Euro auf 99 Jahre

(BHD = Brusthöhendurchmesser. 
Dies ist der Durchmesser eines Baumes in einer
Höhe von 1,30 m)

Je Urnenbeisetzung fallen nochmals 250,00 Euro
für Grabanfertigung/Namensschild inklusive Urne
an.

Was ist nicht erlaubt
Der gewachsene, naturbelassene Friedhof darf in
seinem Erscheinungsbild nicht gestört und
verändert werden. Es ist daher untersagt  den
Bestattungsplatz zu bearbeiten, zu schmücken
oder in sonstiger Form zu verändern.

Insbesondere ist es nicht gestattet:
a) Grabmale, Gedenksteine und sonstige 

bauliche Anlagen zu errichten;
b) Kränze, Grabschmuck, Erinnerungsstücke oder

sonstige Grabbeigaben niederzulegen oder 
der Urne beizugeben;

c) Kerzen oder Lampen aufzustellen;
d) Anpflanzungen vorzunehmen.

Zuwiderhandlungen werden kostenpflichtig
geahndet.

Vorgenannte Verbote sind notwendig, da die
Natur für Sie die Grabpflege und den Unterhalt
des Bestattungsplatzes übernimmt.

Weitere Informationen können Sie im Internet
unter www.vg-kandel.de oder unter der
Rufnummer 0 72 75 – 96 00 beziehen.      
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8. Gesundheit

Ärzteverzeichnis

Allgemeinmedizin

Gemeinschaftspraxis
Dres. Andrea Rosenthal & Thomas Rother
Schillerstr. 2
76870 Kandel     Tel.:  07275 / 48 48

Dr. Traude Löwer
Scheffelstr. 5
76870 Kandel     Tel.:   07275 / 21 81

Gemeinschaftspraxis
Dres. Anita & Peter Maier
Gartenstr. 20
76870 Kandel     Tel.:  07275 / 51 51

Karl-Heinz Ecker
Marktstr. 55
76870 Kandel     Tel.:  07275 / 9 58 00

Werner Weishaupt
Elsässer Str. 42
76870 Kandel     Tel.: 07275 / 80 63

Dr. Bernd Schade
Hauptstr. 38
76872 Steinweiler  Tel.:  06349 / 96 29 19

Artur Szewc
Kirchstr. 2
76872 Winden    Tel.:  06349 / 89 00

Dr. Günther Hay
Kirchstr. 1
76872 Freckenfeld Tel.:  06340 / 51 11

Augenheilkunde

Dr. Thomas Libera
Gartenstr. 2
76870 Kandel     Tel.:  07275 / 6 15 25

Chirurgie

Gemeinschaftspraxis
Dres. Ulrich Kohler, 
Regina Meister & Karin Wegener
Gartenstr. 2
78670 Kandel Tel.: 07275 / 91 89 20
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Dermatologie

Gemeinschaftspraxis
Dres. Karin Johanna Scherer, 
Bernard Biwer & Klaus Fritz
Marktstr. 5
76870 Kandel     Tel.:   07275 / 91 35 55

Frauenheilkunde

Dr. Linhard Milan
Im Pfirsichgarten 3
76870 Kandel     Tel.: 07275 / 33 63
Karl Küppers
Bismarckstr. 11
76870 Kandel      Tel.: 07275 / 91 32 27

HNO-Ärzte

Alexander Mensch
Zeppelinstr. 24 a
76870 Kandel   Tel.:  07275 / 34 71

Innere Medizin

Dr. Thomas Dambach
Rheinstr. 22
76870 Kandel     Tel.:  07275 / 80 81

Gemeinschaftspraxis
Dres. Frank Lendle & Gabriele Reuter
Marktstr. 51
76870 Kandel    Tel.:  07275 / 9 56 00

Dr. Peter Nienhaus
Gemeindeplatz 1
76872 Minfeld    Tel.:  07275 / 9 40 94

Kardiologie

Dr. Wolfgang Grathwohl

Luitpoldstr. 14
76870 Kandel     Tel.:  07275 / 71 17 11

Kinder- und Jugendmedizin

Dr. Wilm-Dieter Jach
Bahnhofstr. 33
76870 Kandel     Tel.: 07275 / 50 91
Neurologie

Gemeinschaftspraxis
Dres. Holger Paschen, 
Sylke Schlemilch-Paschen, Bernd Röckel &
Beate Gehrlein
Luitpoldstr. 10
76870 Kandel     Tel.:  07275 / 9 51 19

Orthopädie

Gemeinschaftspraxis
Dres. Werner Steinleitner & Hans-Werner
Gartenstr. 2
78670 Kandel     Tel.: 07275 / 6 11 00
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Psychiatrie & Psychotherapie

Dr. Julia Moritz
Gartenstr. 20
76870 Kandel     Tel.:   07275 / 9 89 49 11

Gabriela Braun
Am Wasserturm 18
76870 Kandel     Tel.:  07275 / 91 81 87

Susanne Stürmer
Nachtweide 6
76872 Winden    Tel.:  06349 / 92 80 42

Radiologie

Dr. Christoph Ziegler
Luitpoldstr. 14
76870 Kandel     Tel.:  07275 / 71 12 12

Urologie

Prof. Dr. Dietmar Molitor
Luitpoldstr. 14
76870 Kandel     Tel.:  07275 / 9 89 24 95

Zahnmedizin

Dr. Dirk Friedrich
Schillerstr. 1 b
76870 Kandel     Tel.:  07275 / 12 22

Dr. Ulf Hannig
Marktstr. 51 b
76870 Kandel     Tel.:  07275 / 9 58 80

Dr. Friedrich Herrmann
Bismarckstr. 14
76870 Kandel     Tel.:   07275 / 12 94

Dr. Holger Gehrig
Bismarckstr. 26
76870 Kandel     Tel.:   07275 / 13 37

Dr. Philipp Kussmaul
Rheinstr. 3
76870 Kandel     Tel.:  07275 / 91 96 90

Dr. Wolfhard Schulze-Möbius
Röntgenstr. 2
76870 Kandel     Tel.:  07275 / 29 81

Dr. med. U. Kohler
Dr. med. R. Meister
Dr. med. K. Wegener 

Gartenstrasse 2, 78670 Kandel, Tel.: 07275 - 918920
www.chiprax.de               Termine nach Vereinbarung

Behandlung von Krampfadern und Erkrankungen der Arterien
Moderne Operationsmethoden mit minimal-invasiver Therapie

Verödungsbehandlung und Radiofrequenztherapie
Leistenbruchoperationen - Handchirurgie
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Tierärzte

Dr. Anette Kaspers
Bahnhofstr. 26
76870 Kandel    Tel.:  07275 / 23 01

Dagmar Schlegel
Händelstr. 1
76870 Kandel    Tel.:  07275 / 25 00

Apotheken
Apotheke an der Passage
Hauptstr. 79
76870 Kandel     Tel.: 07275 / 91 98 91

Bienwald-Apotheke
Hauptstr. 59
76870 Kandel     Tel.:  07275 / 12 04

St.Georg-Apotheke
Hauptstr. 95
76870 Kandel     Tel.:  07275 / 13 50
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Grundsätzliches Verhalten 

bei Vergiftungen:

Ruhe bewahren! Jedes übereilte Verhalten
verbietet sich. 

Giftinfo Mainz (06131-19240), Hausarzt
oder Rettungsdienst (112 bzw. 19222)
anrufen und folgendes angeben:

Was ist passiert? 

Wer hat sich vergiftet? 
(Alter und Körpergewicht)

Wie erfolgte die Vergiftung?

Wann erfolgte die Vergiftung?

Wieviel? (Dosis)

Auffällige Erscheinungen schildern.
Insbesondere Bewußtseinslage, Atmung und
äußere Auffälligkeiten. Bei ausreichender
Kenntnis der Situation kann die Beratungs-
stelle bei Vergiftungen oder auch der Haus-
arzt Entscheidungshilfen sowie Anweisungen
zur Ersten Hilfe geben. 

Bei bewusstlosen Personen sollte man in
jedem Falle den Rettungsdienst informieren! 

Deshalb:

Erst anrufen, dann handeln! Nur so können
sowohl Unter- als auch Übertherapien wie
unnötige Klinikaufenthalte verhindert wer-
den.

9. Wichtige Rufnummern

Im Notfall immer .................................... 112
Bei akuten lebensbedrohlichen Notfällen wie
starken Herzbeschwerden, Bewusstlosigkeit
oder schweren Verbrennungen muss direkt 
der Rettungsdienst unter der Nummer ..... 112
angefordert werden.

Polizei ................................................... 110
Polizeiinspektion Wörth ........ 07271/9221-0
Feuerwehr ............................................. 112
Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale in der
Asklepios-Klinik, Luitpoldstr. 14, Kandel, 
Tel.: 116117
Öffnungszeiten:
Mo., 19.00 bis 8.00 Uhr Folgetag
Di., 19.00 Uhr bis 8.00 Uhr Folgetag
Mi., 14.00 Uhr bis 8.00 Uhr Folgetag
Do., 19.00 Uhr bis 8.00 Uhr Folgetag
Fr., 15.00 Uhr bis 8.00 Uhr Montag

Soziale Dienste

AWO
Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt,
Kandel, Tel.: 07275/8919
Malteser
Mobiler Sozialer Pflegedienst/Fahrdienste/
Hausnotruf/24-Stunden-Fahrdienste, 
Tel.: 07275/9886 0 Bereitschaft, 
Tel.: 07275/9886 450 o. 0176/117677 10
Essen auf Rädern: Tel.: 07275/9886 100
Ökumenische Sozialstation Wörth
Tel.: 07271/76080



63

9
. 

W
ic

h
ti

g
e
 R

u
fn

u
m

m
e
rn

Impressum:
Herausgeber: Verbandsgemeinde Kandel, Gartenstraße 8, 76870 Kandel, Bürgermeister Volker Poß

Tel.: 07275 - 960-0, Fax: 07275 - 960-101, E-Mail: info@vg-kandel.de

Redaktion: Arbeitsgemeinschaft Renate Ottmann, Claus Sprißler, Jürgen Vogtherr, Wilfried Lochbaum
und Verbandsgemeindeverwaltung Kandel

Anzeigen: Renate Ottmann, Claus Sprißler

Bildbeiträge: Verbandsgemeinde Kandel, Renate Ottmann, Wilfried Lochbaum, Claus Sprißler

Verlag: VogtherrComMedia, Riegelstraße 14, 85276 Pfaffenhofen
Tel.: (0 84 41) 80 44 73 - Fax: (0 84 41) 80 49 82

Gesamtherstellung: medienservice lochbaum, zum steinhügel 1, 56332 Wolken
Tel.: (0 26 07) 16 34 - Fax: (0 26 07) 97 27 27

Auflage: 1. Druckauflage November 2014
Die Arbeitsgemeinschaft hat versucht, alle Daten, Namen und Inhalte gewissenhaft zusamenzutragen. Allerdings erhebt Sie nicht den Anspruch
auf Vollständigkeit. 
Titel, Umschlaggestaltung sowie Art und Anordnung des Inhalts sind zugunsten des jeweiligen Inhabers dieser Rechte urheberrechtlich
geschützt. Nachdruck und Übersetzungen sind - auch auszugsweise - nicht gestattet. Nachdruck oder Reproduktion, gleich welcher Art, ob
Fotokopie, Mikrofilm, Datenerfassung, Datenträger oder Online nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die Artikel geben die Meinung des jeweiligen Verfassers wieder. Kein Anspruch auf Vollständigkeit und
Richtigkeit. CvD (v. i. S. d. P.) Jürgen Vogtherr 

Öffnungszeiten der Verwaltung
Unsere Verwaltung ist zu 
folgenden Zeiten für Sie geöffnet:

Allgemein:
Montag - Freitag 08.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 13.30 - 16.00 Uhr
Donnerstag 13.30 - 18.00 Uhr

Fachbereich 2:
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
Dienstag und Donnerstag 08.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 13.30 - 16.00 Uhr
Donnerstag 13.30 - 18.00 Uhr

KFZ-Zulassung:
Montag - Freitag 08.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 13.30 - 16.00 Uhr
Donnerstag 13.30 - 18.00 Uhr
Annahmeschluss jeweils 30 Minuten vorher!

Verbandsgemeinde Kandel
Gartenstraße 8
76870 Kandel
Tel.: 07275 - 960-0
Fax: 07275 - 960-101
E-Mail: info@vg-kandel.de




